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I. Allgemeines
§1

Zweck der Prüfungen, Gliederung und Ziel des Studiums
(1) Der Masterabschluss stellt einen zweiten berufsqualifizierendenAbschluss des Studiums der
Physik dar.
Er stellt sicher, dass die Studierenden neben den allgemeinen Studienzielen des § 81 HG gründliche
Fachkenntnisse und Schlüsselqualifikationenerworben haben und die Fähigkeit besitzen, in ihrer
Arbeit die wissenschaftlichen Methoden der Physik anzuwenden und unter Berücksichtigung der
Auswirkungendes technologischen Wandels verantwortlich zu handeln.
(2) Das Studium besteht aus einem ersten Abschnitt, in dem die Studierenden an Lehrveranstaltun¬
gen teilnehmen (fachliche Vertiefungsphase), und einem zweiten Abschnitt, der im Rahmen der
Masterarbeit in eine selbstständige forschende Tätigkeit im Bereich der Physik einführt (For¬
schungsphase).
(3) Durch die Masterprüfung soll festgestellt werden, ob die Kandidatin oder der Kandidat die in¬
haltlichen Grundlagen der Physik und einen systematischen Überblick sowie ein methodisches
Instrumentarium für eine selbstständige forschende Tätigkeit im Bereich der Physik und ihren
technologischen Anwendungenerworben hat.

§2
Akademischer Grad

Sind alle erforderlichen Prüfungsleistungenim Rahmen des Masterstudiums erbracht, verleiht die
Fakultät für Naturwissenschaftenden akademischen Grad Master of Science in einer Urkunde. Als
abgekürzte Schreibweise wird M. Sc. verwendet.

§3
Regelstudienzeit, Studienumfang, Studienordnung

(1) Die Regelstudienzeit für das Masterstudium der Physik beträgt 4 Semester (einschließlich der
Anfertigung der Masterarbeit),das entspricht einer Workload von 3600 Stunden Vollzeitarbeit oder
120 Leistungspunkten.
(2) Das Studium umfasst in der Vertiefungsphase Veranstaltungen des Pflicht- sowie des Wahl¬
pflichtbereichs und des Studium Generale mit einem Gesamtumfangvon 60 Leistungspunkten (in
der Regel ca. 40 SWS). Davon entfallen 10 Leistungspunke auf den Pflichtbereich und 6 Leistungs¬
punkte auf das Studium Generale. Das zweite Studienjahr ist überwiegend zur Anfertigung der Mas¬
terarbeit vorgesehen. Während dieser Zeit besteht zusätzlich die Möglichkeit, an Lehrveranstaltun¬
gen teilzunehmen.
(3) Innerhalb des Studiums sind Veranstaltungen zu absolvieren, in denen der Erwerb von Schlüs¬
selqualifikationen ein integraler Bestandteil ist. Die Vermittlung von Schlüsselqualifikationen er¬
folgt zum einen durch das Kolloquium zur Masterarbeit und zum anderen im Rahmen zweier
Hauptseminare. Diese Veranstaltungen zielen u. a. auf den Erwerb von Kommunikations-, Präsenta¬
tions- und Moderationskompetenzensowie von Fähigkeiten zur Nutzung moderner Informations¬
technologien. Der Umfang von Leistungspunkten, die durch Schlüsselqualifikationen erworben
werden, beträgt somit mindestens 11. Die Zahl der Lehrveranstaltungen,in denen Schlüsselqualifi¬
kationen vermittelt werden, ist allerdings deutlich höher anzusetzen, da sie auch in den Übungen
sowie in den Veranstaltungenim Rahmen des Studium Generale eine wichtige Rolle spielen. Durch
die Anwendung neuer Lehr- und Prüfungsformen gilt dies ebenso für viele Vorlesungen.
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(4) Jede Lehrveranstaltung sowie die dazugehörige Prüfung wird einem Modul zugeordnet.
Die Fakultät für Naturwissenschaften erstellt auf der Grundlage dieser Prüfungsordnung eine Stu¬
dienordnung. Diese gibt insbesondere Aufschluss über Umfang, Inhalt und Ziele der einzelnen Mo¬
dule, Lehrveranstaltungenund Lehrveranstaltungsblöcke,die Zuordnung einzelner Lehrveranstal¬
tungen und Lehrveranstaltungsblöckezu Modulen und der Module zu den Vertiefungsrichtungen.
Sie informiert weiterhin über die vorgesehenen Lehr- und Lernformen in den einzelnen Lehrveran¬
staltungen und Lehrveranstaltungsblöcken,regelt die Zusammenfassung einzelner Lehrveranstal¬
tungen zu Lehrveranstaltungsblöckenund gibt Auskunft über die notwendigen Vorkenntnisse. Än¬
derungen im Katalog und in der Zuordnung bzw. Zusammenfassungder Lehrveranstaltungenund
Lehrveranstaltungsblöcke gibt der Prüfungsausschuss rechtzeitig zu Beginn eines Studienjahres
bekannt.
(5) In der Studienordnungsind die Studieninhalte so auszuwählen und zu begrenzen, dass das Stu¬
dium in der Regelstudienzeitabgeschlossen werden kann.

§4
Zeitlicher Zusammenhang der Prüfungen, Leistungspunktesystem, Meldung

und Meldefristen, Prüfungsziele und Prüfungsleistungen

(1) Die Masterprüfungbesteht aus den Prüfungsleistungengemäß § 12. Die Masterprüfung mit der
ihr zugehörigen schriftlichen Masterarbeit soll grundsätzlich innerhalb der in § 3 Absatz 1 festgeleg¬
ten Regelstudienzeitabgeschlossen sein.
(2) Alle Prüfungen werden studienbegleitend und jeweils nach dem Prinzip eines
Leistungspunktesystems abgelegt. Für die Gewichtung, Zählung und Anrechnung von
Prüfungsleistungen in dem Masterstudiengang Physik werden Leistungspunkte gemäß dem
European Credit Transfer System (ECTS) verwendet. Ein Leistungspunkt nach Maßgabe dieser Prü¬
fungsordnung entspricht einem Punkt im Sinne des ECTS. In jeder Lehrveranstaltung hat der
verantwortlicheLehrende dafür Sorge zu tragen, dass mit einer Arbeitsbelastungvon
durchschnittlich30 Stunden pro Leistungspunktdie Veranstaltung mit der ihr zugeordneten Prüfung
erfolgreich absolviert werden kann. Bei der Zuordnung von Semesterwochenstunden zu Leis¬
tungspunkten hat sich der Dozent nach den Angaben in den Tabellen im Anhang zu dieser
Prüfungsordnung zu richten. Der Fakultätsrat kann Ausnahmen von dieser ZuOrdnungsvorschrift
£5iJa2HejEder einzelnen veranstaltungsbezogenenPrüfung ist eine gesonderte Meldung erforderlich.
Mit der Meldung ist anzugeben, welchem Modul und ggf. welcher Vertiefungsrichtungdie Prüfung
zugeordnet wird. Die erste Prüfungsmeldung in einem Modul gilt gleichzeitig als Meldung zu dem
entsprechenden Modul. Jede Prüfungsmeldung erfolgt in dem vorgesehenen Anmeldezeitraum vor
dem jeweiligen Prüfungstermin. Die Meldung kann nur erfolgen, soweit die Zulassungsvorausset¬
zungen (§ 10) erfüllt sind. Die Meldung zu den Prüfungen soll nach Vorgabe des Prüfungsausschus¬
ses beim Prüfungssekretariaterfolgen. Melde- und Rücktrittsfristen für Seminare und Praktika wer¬
den von dem jeweiligen Lehrenden bekannt gegeben. Alle anderen Melde- und Rücktrittsfristen
werden durch Aushang beim Zentralen Prüfungssekretariatbekannt gegeben. Die Regelungen der
Wiederholungsprüfungensind zu beachten (§13 Absatz 5). Mit der Meldung zu der ersten Prüfung
ist der Antrag auf Zulassung (im Sinne des § 10) zu den Prüfungen im Masterstudiengangzu stellen.
(4) Bei Veranstaltungen,die nicht vom Department Physik angeboten werden, kommen bei Anmel¬
dung, Abmeldung, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß,Bewertung der Prüfungsleistungen und
der Zuordnung von Leistungspunktendie Regelungen der jeweiligen Hochschulprüfungsordnungen
zur Anwendung. Ggf. ist die Zuordnung von Leistungspunktenvon dem jeweiligen Prüfungsaus¬
schuss vorzunehmen. Leistungspunkte sind im Sinne des ECTS zu vergeben. Wird die Prüfung in
mehreren Hochschulprüfungsordnungenangeboten, kann die Kandidatin oder der Kandidat die Prü¬
fungsordnung bestimmen, nach der er oder sie geprüft wird.
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(5) In den Prüfungen soll die Kandidatin oder der Kandidat nachweisen, dass sie oder er in begrenz¬
ter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln ein Problem ihres oder seines Studienganges erkennen und
Wege zu einer Lösung finden kann.
(6) Als Prüfungsleistungenwerden unterschieden:
a) Klausuren
In den Klausurarbeiten soll die Kandidatin bzw. der Kandidat nachweisen, dass sie bzw. er in einer
vorgegebenen Zeit mit den von der bzw. dem Prüfenden zugelassenen Hilfsmitteln Probleme ihres
bzw. seines Faches erkennen und mit geläufigen Methoden lösen kann.
Klausurarbeiten werden in der Regel von einer oder einem Prüfenden im Sinne des § 6 Absatz 1
bewertet. Im Fall der letzten Wiederholungsmöglichkeiteiner Prüfung soll die Arbeit von zwei Prü¬
fenden bewertet werden.
Die Dauer einer Klausurarbeit richtet sich nach der Summe der Leistungspunkte der zugrunde¬
liegenden Veranstaltung. Sie beträgt in der Regel bei bis zu 5 Leistungspunkten90 Minuten und bei
mehr als 5 Leistungspunkten 180 Minuten. Der Prüfungsausschusskann im Benehmen mit den Prü¬
fenden die Zeitdauer von Klausuren verändern. Diese abweichende Dauer ist spätestens zwei Mona¬
te vor der Prüfung öffentlich bekannt zugeben. Schriftliche Prüfungen nach dem Multiple-Choice-
System sind ausgeschlossen. Über Hilfsmittel, die bei einer Klausurarbeit benutzt werden dürfen,
entscheidet die Prüferin oder der Prüfer. Eine Liste der zugelassenen Hilfsmittel ist gleichzeitig mit
Ankündigungdes Prüfungsterminsbekannt zu geben.
Das wissenschaftlichePersonal kann bei der Korrektur von Klausurarbeiten mitwirken.
Die Bewertung von Klausuren ist den Studierenden spätestens nach sechs Wochen mitzuteilen. In
der Regel erfolgt diese Mitteilung durch Aushang beim Zentralen Prüfungssekretariat.
b) Mündliche Prüfungen:
In den mündlichen Prüfungen soll die Kandidatin oder der Kandidat nachweisen, dass sie oder er
die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennt und spezielle Fragestellungen in diese Zusam¬
menhänge einzuordnen vermag. Durch die mündlichen Prüfungen soll ferner festgestellt werden, ob
die Kandidatin oder der Kandidat über ein breites Grundlagenwissen verfügt.
Mündliche Prüfungen, auch Ergänzungsprüfungengemäß § 13 Absatz 7, werden vor mindestens
zwei Prüfern (Kollegialprüfung)oder von einer oder einem Prüfenden in Gegenwart einer oder ei¬
nes sachkundigen Beisitzenden (§ 6 Absatz 1) als Gruppenprüfungenoder als Einzelprüfungen ab¬
gelegt. Vor der Festsetzung der Note hört der oder die Prüfende die anderen an einer Kollegialprü¬
fung mitwirkenden Prüferinnen oder Prüfer oder die Beisitzerin oder den Beisitzer in Abwesenheit
der Kandidatin bzw. des Kandidaten.
Die Dauer einer mündlichen Prüfung je Kandidatin oder Kandidat (auch einer Ergänzungsprüfung
nach § 13 Absatz 7) richtet sich nach der Summe der Leistungspunkteder zugrunde liegenden Ver¬
anstaltung. Sie beträgt in der Regel bei bis zu 5 Leistungspunktenetwa 30 Minuten, bei mehr Leis¬
tungspunkten 30-45 Minuten.
Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten.
Das Ergebnis der Prüfung ist der Kandidatin oder dem Kandidaten im Anschluss an die mündliche
Prüfung bekannt zu geben.
Studierende, die sich in einem späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfung unterziehen wollen,
werden nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörende zugelassen, sofern nicht eine
Kandidatin oder ein Kandidat widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung und
Bekanntgabe des Prüfungsergebnissesan die Kandidatin bzw. an den Kandidaten.
c) Seminare
In Seminaren werden von den Studierenden selbstständig umfangreichereThemen erarbeitet und als
schriftliche und mündliche Referate einem Auditorium vorgestellt. In Seminaren soll die Technik
des Haltens und des Hörens eines wissenschaftlichenVortrags, sowie die Leitung der Diskussion
eingeübt werden. Sie dienen damit der Förderung der Präsentations- und Moderationskompetenz.
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Die Prüfungsleistungen werden durch die Abgabe des schriftlich ausgearbeiteten Referates, den
mündlichen Vortrag und die Verteidigung dieses Referates - nach regelmäßiger, aktiver Teilnahme
an den Seminarsitzungen - erbracht. Hinsichtlich der Prüfenden gelten entsprechend die Regelun¬
gen für die Bewertung von Klausuren bzw. mündlichen Prüfungen.
d) Praktika
In den Praktika sollen die Kandidatinnen und Kandidaten nachweisen, dass sie eine experimentelle
Aufgabe angemessen vorbereiten, unter Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten durchführen,
auswerten und dokumentieren können. Um die Zusammenarbeit zu üben und aus Sicherheitsaspek¬
ten werden in der Regel die Versuche jeweils von zwei Studierenden gemeinsam durchgeführt. Da¬
mit soll gleichzeitig Kommunikations- und Teamfähigkeit als Schlüsselqualifikation vermittelt wer¬
den. Da in der Auswertung vielfach moderne Informationstechnologien genutzt werden, werden im
Rahmen der Praktika auch entsprechende Schlüsselqualifikationen vermittelt.
Jedes Praktikum besteht aus einer vorgegebenen Anzahl von Versuchen aus einem inhaltlich ge¬
gliederten Katalog von Versuchen. Die Anzahl wird vom Prüfungsausschuss im Benehmen mit dem
verantwortlichen Lehrenden festgelegt. Für die Kandidatinnen und Kandidaten besteht in der Regel
eine Wahlmöglichkeit zwischen inhaltlich gleichwertigen Versuchen. Für einen erfolgreichen Ab-
schluss eines Praktikums sind diese Versuche vollständig durchzuführen.
Vor Beginn des jeweiligen Versuches überzeugt sich der Betreuer, ob die Vorbereitung der Studie¬
renden ausreicht, um den Versuch erfolgreich und sicher durchführen zu können. Ist dies nicht der
Fall, so kann der Versuch erst zu einem späteren Termin durchgeführt werden.
Während der Versuchsdurchführung wird ein Original-Messprotokoll aufgenommen und vom Be¬
treuer abgezeichnet. Es liefert die Grundlage für die spätere Ausarbeitung.
Die Ausarbeitung umfasst neben einer kurzen Darstellung der physikalischen Grundlagen eine Be¬
schreibung des Versuchsaufbaus, das Original-Messprotokoll und eine nachvollziehbare Auswer¬
tung mit Fehlerrechnung und Interpretation der Ergebnisse.
Ein neuer Versuch kann in der Regel erst begonnen werden, wenn die Ausarbeitung des vorherigen
Versuches vorliegt.
Die Bewertung jedes Versuchs erfolgt auf der Grundlage der Vorbereitung, der Durchfuhrung und
eines Abschlussgespräches über die Ausarbeitung. Hinsichtlich der Prüfenden gelten entsprechend
die Regelungen für die Bewertung von Klausuren. Mängel in der Auswertung und Darstellung kön¬
nen innerhalb einer weiteren Woche noch nachgebessert werden. Die Gesamtnote für das Praktikum
ergibt sich aus der Durchschnittsbewertung aller Versuche.
(7) Modulprüfungen und Teilprüfungen zu Modulen sind in der Regel Prüfungen in Standardform
(mündliche Prüfungen oder Klausuren). Sie umfassen den Stoff der jeweiligen Vorlesung sowie die
in den zugehörigen Übungen vermittelten Fertigkeiten. Die Beurteilung der Leistung in Übungen
kann auch in alternativer Form erfolgen (z.B. aktive Teilnahme etc.). In diesem Fall geht die Teilno¬
te mit dem durch die Leistungspunkte gegebenen Gewicht ein, jedoch kann die Gesamtnote aus
Vorlesung und Übungen nie schlechter sein als die Note der abschließenden Prüfung in Standard¬
form. Bei Modulen mit weiteren Anteilen (z.B. Praktika) sind diese getrennt zu werten (ggf. in al¬
ternativer Form) und mit dem entsprechenden Gewicht in die Modulnote einzubeziehen. Jede Teil¬
prüfung muss für sich bestanden werden.
(8) Aus didaktischen Gründen kann eine Prüfung aus mehreren, verschiedenartigen Prüfungsleis¬
tungen bestehen. Die Formen der Prüfungsleistungen können zu unterschiedlichen Prüfungstermi¬
nen voneinander abweichen.
(9) Macht die Kandidatin oder der Kandidat durch ein ärztliches Attest glaubhaft, dass sie oder er
wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung nicht in der Lage ist, eine Prü¬
fung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, hat die oder der Vorsitzende des Prü¬
fungsausschusses der Kandidatin oder dem Kandidaten zu gestatten, gleichwertige Prüfungsleistun¬
gen in einer anderen Form zu erbringen.
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(10) Für alle Prüfungen gibt der Prüfungsausschuss im Benehmen mit den Prüfenden für alle Kan¬
didatinnen und Kandidaten einheitlich bekannt, welche Prüfungsleistungenjeweils verbindlich vor¬
gegeben sind, wie sich die Gesamtnote einer Prüfung im Falle mehrerer Prüfungsleistungenberech¬
net und wie viele Leistungspunkte zugeordnet werden. Diese Vorgaben umfassen auch die Prü¬
fungsleistungender Wiederholungsprüfungenzu Prüfungen. Die Bekanntmachungenerfolgen in der
Regel in den Veranstaltungskommentaren,bei Änderungen zu Beginn eines Semesters durch Aus¬
hang bei den Prüfenden, spätestens jedoch bis zum Ende der zweiten Vorlesungswoche.
(11) Für Prüfungen in Standardform werden bis zum Ende des ersten der Veranstaltung folgenden
Semesters zwei Prüfungstermine angesetzt und ein weiterer Termin, der nur für Wiederholungsprü¬
fungen vorgesehen ist. Bei der Festsetzung der Prüfungstermine ist darauf zu achten, dass keine
Kollision mit Lehrveranstaltungenauftritt.

§5
Prüfungsausschuss

(1) Für die Organisation der Prüfungen an der Universität Paderborn und die durch diese Prüfungs¬
ordnung zugewiesenen Aufgaben bildet der Fakultätsrat auf Vorschlag des für diesen Studiengang
zuständigen Departments einen Prüfungsausschussfür:

1. die Organisation der Prüfungen und die Überwachung ihrer Durchführung,
2. die Überwachung der Einhaltung der Prüfungsordnung und für die Beachtung der für die

Durchführung der Prüfungen beschlossenenVerfahrensregelungen,
3. Entscheidungenüber Widersprüche gegen in Prüfungsverfahrengetroffene Entscheidungen,
4. die Abfassung eines jährlichen Berichts an den Studiendekan und den Departmentvorstand

über die Entwicklung der Prüfungen und Studienzeiten,
5. die weiteren durch diese Ordnung dem Prüfungsausschuss ausdrücklich zugewiesenen Auf¬

gaben.
Darüber hinaus gibt der PrüfungsausschussAnregungen zur Reform der Prüfungsordnung und der
Studienordnung und legt die Verteilung der Noten offen. Der Prüfungsausschuss kann die Erledi¬
gung seiner Aufgaben für alle Regelfälle auf die Vorsitzende oder den Vorsitzenden übertragen;
dies gilt nicht für Entscheidungen über Widersprüche und den Bericht an die Fakultät. Die oder der
Vorsitzende berichtet dem Prüfungsausschuss über die von ihr oder ihm allein getroffenen Ent¬
scheidungen.
(2) Der Prüfungsausschussbesteht aus:

1. der oder dem Vorsitzenden
2. einer Stellvertreterin oder einem Stellvertreter
3. einem weiteren Mitglied aus der Gruppe der Professorinnen und Professoren
4. einem Mitglied aus der Gruppe der wissenschaftlichenMitarbeitenden
5. einem studentischenMitglied

Die Mitglieder nach 1. und 2. müssen der Gruppe der Professorinnenund Professoren angehören.
Die Mitglieder des Prüfungsausschusses werden nach Gruppen getrennt von ihren jeweiligen
Vertreterinnen oder Vertretern im Fakultätsrat der für diesen Studiengang zuständigen Fakultät ge¬
wählt.
Für die Mitglieder nach 3.-5. werden stellvertretende Mitglieder gewählt.
Die Amtszeit der Mitglieder aus der Gruppe der Professorinnen und Professoren und aus der Grup¬
pe der wissenschaftlichenMitarbeiterinnenund Mitarbeiter beträgt drei Jahre, die Amtszeit der stu¬
dentischen Mitglieder ein Jahr. Wiederwahl ist zulässig.
(3) Der Prüfungsausschussist Behörde im Sinne des Verwaltungsverfahrens-und des Verwaltungs¬
prozessrechts.
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(4) Der Prüfiingsausschussist beschlussfähig, wenn neben der oder dem Vorsitzenden oder der oder
dem stellvertretendenVorsitzenden und zwei weiteren Professorinnen oder Professoren mindestens
ein weiteres stimmberechtigtesMitglied anwesend ist. Der Prüfiingsausschussbeschließt mit einfa¬
cher Mehrheit. Bei Stimmengleichheitentscheidet die Stimme der oder des Vorsitzenden. Die stu¬
dentischen Mitglieder des Prüfungsausschusses wirken bei pädagogisch-wissenschaftlichen
Entscheidungen, insbesondere über die Beurteilung, Anerkennung oder Anrechnung von Studien-
und Prüfungsleistungen, die Festlegung von Prüfungsaufgabenund die Bestellung von Prüfenden
und Beisitzenden, nicht mit; diese Einschränkung berührt nicht das Recht auf Mitberatung.
(5) Der Prüfiingsausschusswird von der oder dem Vorsitzenden einberufen. Die Einberufung muss
erfolgen, wenn mindestens drei Mitglieder dieses verlangen. Absatz 4 Satz 2 gilt entsprechend.
(6) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mitglieder des Prüfungsaus¬
schusses, ihre Stellvertreterinnenund Stellvertreter, die Prüfenden und die Beisitzenden unterliegen
der Amtsverschwiegenheit.Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vor¬
sitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zur Verschwiegenheitzu verpflichten.
(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusseshaben das Recht, der Abnahme der Prüfungen beizu¬
wohnen.

§6
Prüfende und Beisitzende

(1) Der Prüfiingsausschussbestellt die Prüfenden und die Beisitzenden. Er kann die Bestellung der
oder dem Vorsitzenden übertragen. Sofern nicht zwingende Gründe eine Abweichung erfordern,
können zu Prüfenden Professorinnen und Professoren, Juniorprofessorinnenund Juniorprofessoren,
Privat- sowie Hochschuldozentinnenund Privat- sowie Hochschuldozenten,habilitierte
wissenschaftlicheMitarbeiterinnenund Mitarbeiter und habilitierte Assistentinnen und Assistenten
bestellt werden. Promovierte wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in dem die
Prüfung betreffenden Studienabschnitt eine selbstständige Lehrtätigkeit im entsprechenden Fach
ausgeübt haben, können zu Prüfenden bestellt werden. Zur oder zum Prüfenden darf nur bestellt
werden, wer eine entsprechende Diplom- oder Masterprüfung oder eine vergleichbare Prüfung
abgelegt hat. In der Regel sollten sie das zu prüfende Gebiet in dem der Prüfung vorangehenden
Semester selbstständig gelehrt haben. Zur oder zum Beisitzenden darf nur bestellt werden, wer die
entsprechende Diplom- oder Masterprüfung oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt hat.
(2) Die Prüfenden sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig.
(3) Die Kandidatin oder der Kandidat kann für die Masterarbeit und - wenn mehrere Prüfende zur
Auswahl stehen - für die mündlichen Prüfungen Prüfende vorschlagen. Die Vorschläge der Kandi¬
datin oder des Kandidaten sollen nach Möglichkeit Berücksichtigung finden.
(4) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschussessorgt dafür, dass der Kandidatin oder dem
Kandidaten die Namen der Prüfenden rechtzeitig, in der Regel vier, mindestens aber zwei Wochen
vor dem Termin der jeweiligen Prüfung, bekannt gegeben werden. Die Bekanntmachungdurch Aus¬
hang ist ausreichend.
(5) Für die Prüfenden und Beisitzenden gelten § 5 Absatz 6 Sätze 2 und 3 entsprechend.

§7
Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und

Prüfungsleistungen, Einstufung in höhere Fachsemester

(1) Studienzeiten in demselben Studiengang an anderen wissenschaftlichen Hochschulen im Gel¬
tungsbereich des Hochschulrahmengesetzes und dabei erbrachte Studienleistungen werden von
Amts wegen angerechnet.
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(2) Studienzeiten in anderen Studiengängen oder an anderen als wissenschaftlichenHochschulen im
Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes sowie dabei erbrachte Studienleistungen werden
von Amts wegen angerechnet, soweit die Gleichwertigkeitfestgestellt wird.
(3) Studienzeiten sowie Studien- und Prüfungsleistungen, die an Hochschulen außerhalb des Gel¬
tungsbereichs des Hochschulrahmengesetzeserbracht wurden, werden auf Antrag angerechnet, so¬
weit die Gleichwertigkeit festgestellt wird. Auf das Studium können auf Antrag auch gleichwertige
Studien- und Prüfungsleistungenangerechnet werden, die an staatlichen oder staatlich anerkannten
Berufsakademienerbracht wurden. Die Gleichwertigkeit wird vom Prüfungsausschuss festgestellt,
wenn Studienzeitenund Prüfungsleistungenin Inhalt, Umfang, und in den Anforderungen denjeni¬
gen des entsprechenden Studiums an der aufnehmenden Hochschule im Wesentlichen entsprechen.
Dabei wird kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtungund Gesamtbewertung
vorgenommen. Für die Gleichwertigkeitvon Studienzeiten und Studienleistungenan ausländischen
Hochschulen sind die von der Kultusministerkonferenzund der Hochschulrektorenkonferenzgebil¬
ligten Äquivalenzvereinbarungenmaßgebend. Soweit Äquivalenzvereinbarungennicht vorliegen,
entscheidet der Prüfungsausschuss.Im Übrigen kann bei Zweifeln an der Gleichwertigkeitdie Zent¬
ralstelle für ausländisches Bildungswesengehört werden.
(4) Einzelne Prüfungsleistungen,die der Kandidat oder die Kandidatin an wissenschaftlichenHoch¬
schulen im Geltungsbereichdes Hochschulrahmengesetzesin demselben Studiengang erbracht hat,
werden von Amts wegen angerechnet. Prüfungsleistungen in anderen Studiengängenoder an ande¬
ren wissenschaftlichenHochschulen im Geltungsbereichdes Hochschulrahmengesetzeswerden von
Amts wegen angerechnet, soweit die Gleichwertigkeitfestgestellt wird.
(5) In staatlich anerkannten Fernstudien oder in vom Land Nordrhein-Westfalen in Zusammenhang
mit den anderen Ländern und dem Bund entwickelten Fernstudieneinheitenerworbene Prüfungsleis¬
tungen werden, soweit sie gleichwertig sind, als Studien- oder Prüfungsleistungenvon Amts wegen
angerechnet. Bei der Feststellung der Gleichwertigkeitsind gemeinsame Beschlüsse der
Kultusministerkonferenzund der Hochschulrektorenkonferenzzu beachten.
(6) Einschlägige berufspraktischeTätigkeiten werden auf Antrag angerechnet, sofern die Gleichwer¬
tigkeit nachgewiesen wird.
(7) Zustandig für Anrechnungen nach den Absätzen 1 bis 6 ist der Prüfungsausschuss. Vor Fest¬
stellungen über die Gleichwertigkeit sind zuständige Fachvertreterinnenoder Fachvertreter zu hö¬
ren.
(8) Werden Prüfungsleistungenangerechnet, sind die Noten - soweit die Notensystemevergleichbar
sind - zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. Bei unvergleichbaren
Notensystemen wird der Vermerk „bestanden" aufgenommen. Die Anrechnung wird im Zeugnis
gekennzeichnet.
(9) Bei Vorliegen der Voraussetzungender Absätze 1 bis 8 besteht ein Rechtsanspruch auf Anrech¬
nung.

§8
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß, Schutzvorschriften

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit ungenügend (6,0) bewertet, wenn die Kandidatin oder der
Kandidat zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint oder wenn sie oder er inner¬
halb einer Woche vor dem jeweiligen Prüfungstermin oder nach Beginn der Prüfung ohne triftige
Gründe von der Prüfung zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung nicht
innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeiterbracht wird. Die Kandidatin oder der Kandidat kann
sich spätestens bis eine Woche vor dem jeweiligen Prüfungstermin ohne Angabe von Gründen von
der Prüfung abmelden.
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(2) Die für das Versäumnis oder den Rücktritt innerhalb der Woche vor dem jeweiligen Prüfungs¬
termin oder nach Prüfungsbeginn geltend gemachten Gründe müssen dem Prüfungsausschuss un¬
verzüglich, spätestens aber fünf Werktage nach dem jeweiligen Prüfungstermin schriftlich angezeigt
und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit der Kandidatin oder des Kandidaten ist ein ärztliches
Attest spätestens vom Tag der Prüfung vorzulegen, das die Angaben enthält, die der Prüfungsaus¬
schuss für die Feststellung der Prüfungsunfähigkeitbenötigt. In begründeten Fällen kann ein Attest
eines Amtsarztes verlangt werden. Erkennt der Prüfungsausschussdie Gründe nicht an, wird dies
der Kandidatin oder dem Kandidaten schriftlich mitgeteilt.
(3) Versucht die Kandidatin oder der Kandidat, das Ergebnis ihrer oder seiner Prüfungsleistung
durch Täuschung, z. B. Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, zu beeinflussen, gilt die betref¬
fende Prüfungsleistung als mit ungenügend (6,0) bewertet. Die Feststellung des Täuschungsver¬
suchs oder der Täuschung wird von der oder dem jeweiligen Prüfenden oder Aufsichtführenden
getroffen und aktenkundig gemacht. Eine Kandidatin oder ein Kandidat, die bzw. der den ordnungs¬
gemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von der oder dem jeweiligen Prüfenden oder Aufsichtfüh¬
renden in der Regel nach Abmahnung von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen
werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit ungenügend (6,0) bewertet. Die
Gründe für den Ausschluss sind aktenkundig zu machen. In schwerwiegendenFällen der Täuschung
oder Störung kann der Prüfungsausschussdie Kandidatin oder den Kandidaten von der Erbringung
weiterer Prüfungsleistungenausschließen.
(4) Die Kandidatin oder der Kandidat kann innerhalb von 14 Tagen verlangen, dass Entscheidungen
nach Absatz 3 Satz 1 und 3 vom Prüfungsausschussüberprüft werden. Belastende Entscheidungen
des Prüfungsausschussessind der Kandidatin oder dem Kandidaten unverzüglich schriftlich mitzu¬
teilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrungzu versehen. Vor der Entscheidung ist
der Kandidatin oder dem Kandidaten Gelegenheit zum rechtlichen Gehör zu geben.
(5) Auf Antrag einer Kandidatin sind die Mutterschutzfristen,wie sie im jeweils gültigen Gesetz
zum Schutze der erwerbstätigenMutter (MSchG) festgelegt sind, entsprechend zu berücksichtigen.
Dem Antrag sind die erforderlichen Nachweise beizufügen. Die Mutterschutzfristen unterbrechen
jede Frist nach dieser Prüfungsordnung;die Dauer des Mutterschutzeswird nicht in die Frist einge¬
rechnet.
(6) Gleichfalls sind die Fristen der Elternzeit nach Maßgabe des jeweils gültigen Gesetzes über die
Gewährung von Erziehungsgeldund Elternzeit (BErzGG) auf Antrag zu berücksichtigen. Die Kan¬
didatin oder der Kandidat muss bis spätestens vier Wochen vor dem Zeitpunkt, von dem ab sie oder
er die Elternzeit antreten will, dem Prüfungsausschuss unter Beifügung der erforderlichen Nachwei¬
se schriftlich mitteilen, für welchen Zeitraum oder für welche Zeiträume sie oder er eine Elternzeit
in Anspruch nehmen will. Der Prüfungsausschusshat zu prüfen, ob die gesetzlichen Voraussetzun¬
gen vorliegen, die bei einer Arbeitnehmerin oder einem Arbeitnehmereinen Anspruch auf Elternzeit
nach dem BErzGG auslösen würden und teilt das Ergebnis sowie gegebenenfalls die neu festgesetz¬
ten Prüfungsfristen der Kandidatin oder dem Kandidaten unverzüglich mit. Die Bearbeitungsfrist
der Masterarbeit gemäß § 15 kann nicht durch die Elternzeit unterbrochen werden. Die gestellte
Arbeit gilt als nicht vergeben. Nach Ablauf der Eltemzeit erhält die Kandidatin oder der Kandidat
auf Antrag ein neues Thema.

§9
Bewertung von Prüfungsleistungen und Bildung der Noten

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungenwerden von den jeweiligen Prüfenden festge¬
setzt. Für die Bewertung sind folgende Noten zu verwenden:

1 = sehr gut = eine ausgezeichnete Leistung;



- 12-

2 = gut = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen
Anforderungen liegt;

3 = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichenAnforderungen
entspricht;

4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den
Anforderungen genügt;

5 = mangelhaft = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den
Anforderungen nicht mehr genügt;

6 = ungenügend = eine Leistung, die in keiner Hinsicht den Anforderungen
entspricht.

Zur differenzierten Bewertung können Zwischenwertedurch Absenken oder Anheben der einzelnen
Noten um 0,3 gebildet werden. Dabei sind die Zwischennoten0,7; 4,3; 4,7; 5,3; 5,7 und 6,3 ausge¬
schlossen.
Wird eine Prüfung von mehreren Prüfern bewertet und weichen die Ergebnisse voneinander ab, so
ergibt sich die Note der Prüfung aus dem arithmetischen Mittel der Noten aller Prüfer.
Im Übrigen gilt Abs. 2 entsprechend.
(2) Setzt sich eine Note als gewichteter Mittelwert der Noten einzelner Priifungsleistungenzusam¬
men, so lautet sie

bei einem Durchschnitt bis 1,5 = sehr gut,
bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5 = gut,
bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5 = befriedigend,
bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0 = ausreichend,
bei einem Durchschnitt über 4,0 bis 5,0 = mangelhaft,
bei einem Durchschnitt über 5,0 bis 6,0 = ungenügend.

Bei der Bildung der Noten wird jeweils nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksich¬
tigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.
(3) Eine Prüfung ist bestanden, wenn das Ergebnis mit der Note ausreichend (4,0) oder besser be¬
wertet worden ist. Die Note errechnet sich aus dem nach Leistungspunktengewichteten Mittel der
Noten der einzelnen Teilprüfungsleistungender zugeordneten Lehrveranstaltungen.Weiterhin gilt
Abs. 1.
(4) Die Gesamtnote für ein Modul ergibt sich aus dem nach Leistungspunktengewichteten Mittel
der Noten der Prüfungsleistungenin dem jeweiligen Modul. Abs. 2, letzter Satz, gilt entsprechend.
Alle Veranstaltungeneines Moduls müssen bestanden sein.

II. Masterprüfung

§10
Zulassung

(1) Zu Prüfungen im Masterstudiengang Physik kann nur zugelassen werden, wer:
1. das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine oder einschlägige fachgebundeneHochschulrei¬

fe) oder ein durch Rechtsvorschriftoder von der zuständigen staatlichen Stelle als gleich¬
wertig anerkanntes Zeugnis oder die Voraussetzungenfür in der beruflichen Bildung Quali¬
fizierte besitzt,
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2. den Bachelor-Studiengang Physik an der Universität Paderborn oder einen vergleichbaren
oder einschlägigen Studiengang erfolgreich absolviert hat. 1 Die erreichte Note sollte dabei
nicht schlechter als „gut" im Sinne des § 9 sein. Der Prüfungsausschuss legt für Absolventen
einschlägiger Studiengänge im Benehmen mit der Kandidatin oder dem Kandidaten fest,
welche angemessenen Studien absolviert und welche zusätzlichen Prüfungsleistungen als
weitere Voraussetzungen für die Zulassung erbracht werden müssen,

3. für den Masterstudiengang Physik eingeschrieben oder gemäß § 71 Hochschulgesetz als
Zweithörerin bzw. Zweithörer zugelassen ist.

(2) Während der Prüfungen muss die Kandidatin oder der Kandidat an der Universität Paderborn
eingeschrieben sein.

(3) Der Antrag auf Zulassung zu Prüfungen ist schriftlich über das Zentrale Prüfungssekretariatan
die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusseszu stellen (§ 4 Absatz 3 ist zu be¬
achten). Dem Antrag sind beizufügen:

1. die Nachweise über das Vorliegen der in Absatz 1 genannten Zulassungsvoraussetzungen,
2. eine Erklärung darüber, ob die Kandidatin oder der Kandidat die Prüfungen im Masterstu¬

diengang Physik oder einem anderen Studiengang nicht oder endgültig nicht bestanden hat
oder ob sie oder er sich in anderen Prüfungsverfahren befindet.

(4) Ist es der Kandidatin oder dem Kandidaten nicht möglich, eine nach Absatz 3 Satz 1 erforderli¬
che Unterlage in der vorgeschriebenen Weise beizufügen, kann der Prüfungsausschuss gestatten,
den Nachweis auf andere Art zu führen.

(5) Zur Forschungsphase kann nur zugelassen werden, wer mindestens 45 Leistungspunkteerreicht
hat.

§H
Zulassungsverfahren

(1) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschussoder gemäß § 5 Absatz 1 Satz 3 dessen
Vorsitzende oder Vorsitzender. Der Antrag ist mit der Meldung zur ersten studienbegleitendenPrü¬
fung zu stellen.
(2) Die Zulassung ist abzulehnen, wenn

a) die in § 10 genannten Voraussetzungennicht erfüllt sind oder
b) die Unterlagen unvollständig sind oder
c) die Kandidatin oder der Kandidat eine Prüfung im MasterstudiengangPhysik, die Diplom-
Vorprüfung oder die Diplomprüfung in einem Studiengang Physik oder in einem verwandten o-
der vergleichbaren Studiengang (z.B. Ingenieur-Physik) an einer wissenschaftlichen Hochschule
im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzesendgültig nicht bestanden hat, wobei sich in
den verwandten Studiengängendie Zulassungsablehnungauf den Fall beschränkt, dass eine Prü¬
fung nicht bestanden wurde, die in dem Masterstudiengang Physik zwingend vorgeschriebenund
als gleichwertig anzusehen ist, oder
d) die Kandidatin oder der Kandidat sich an einer anderen Universität in einem Studiengang Phy¬
sik oder in einem Studiengang gem. c) in einem Prüfungsverfahren befindet oder
e) der Prüfungsanspruchverloren gegangen ist.

1Beispiele: Bachelor of Science in Physics an einer anderen deutschen oder ausländischenHochschule,der erfolgreiche
Abschluss eines DiplomstudiengangsPhysik an einer deutschen Fachhochschule,Physik DI-Absolventenoder ein Lehr¬
amtsstudium in Physik
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Die Zulassung ist auch abzulehnen, wenn die Kandidatin oder der Kandidat den Prüfungsanspruch
durch Versäumen einer Wiederholungsfristverloren hat.
(3) Hochschul- oder Studiengangwechslerinnenoder -Wechsler, die in einem Studiengang gemäß
Absatz 2 c) in einem Fach eine Prüfungsleistung nicht bestanden haben, die gemäß § 12 für den
Studiengang Physik zu erbringen ist, können gemäß § 13 nur zu der entsprechenden Wiederho¬
lungsprüfung zugelassen werden.

§12
Prüfungen und Module

(1) In der Vertiefungsphasesind Module aus folgenden Bereichen zu absolvieren:

Experimentelle/Angewandte Physik (Physik F)
Es sind Wahlpflichtmoduleim Gesamtumfangvon 10 Leistungspunkten aus dem folgenden Katalog
zu wählen. Die Module werden im Umfang von 10 Leistungspunkten (4 SWS Vorlesung und 2
SWS Übung) oder 5 Leistungspunkten(2 SWS Vorlesung und 1 SWS Übung) angeboten:

• Quantenoptik
• Regenerative Energien
• Spektroskopie mit Synchrotronstrahlung
• Physikalisches Fortgeschrittenenpraktikum:Materialwissenschaften
• Physikalisches Fortgeschrittenenpraktikum:Optoelektronik, Integrierte Optik und Photonik

(dieser Katalog kann durch Beschluss der Fakultät in begrenztem Umfang geändert werden)

Theoretische Physik
Es ist das Pflichtmodul „Theoretische Physik" im Umfang von 10 Leistungspunkten(4 SWS Vor¬
lesung und 2 SWS Übungen) zu absolvieren.
Es sind Wahlpflichtmodule im Gesamtumfangvon 10 Leistungspunktenzu belegen. Diese sind aus
dem folgenden Katalog zu wählen. Jedes dieser Module wird im Umfang von 5 Leistungspunkten
(in der Regel 3 SWS Vorlesung und 1 SWS Übung) angeboten:

• Statistische Mechanik
• Elemente der relativistischenQuantenmechanikund Quanten-Elektrodynamik
• Quantenchemie I, II
• Mathematische Methoden I, II
• Transporttheorie
• Theoretische Biophysik
• Gruppentheorie
• Quanteninformationstheorie

(dieser Katalog kann durch Beschluss der Fakultät in begrenztem Umfang geändert werden)

Schwerpunkt
Es sind Wahlpflichtmoduleim Gesamtumfang von 20 Leistungspunktenaus dem folgenden Katalog
zu wählen. Die Module werden im Umfang von 10 Leistungspunkten (6 SWS Vorlesung/ Übung/
Praktikum) oder 5 Leistungspunkten (3 SWS Vorlesung/ Übung/ Praktikum) angeboten:

• NiedrigdimensionaleHalbleitersystemeI, II
• OptoelektronischeHalbleiterbauelemente
• Herstellung dünner Schichten und niedrigdimensionalerSysteme
• Integrierte Optik und Photonik I, II
• Photonische Kristalle
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• Kolloidkristalle für die Photonik
• Flüssigkristalle
• Mikrosystemtechnik
• ComputationalMaterial Science
• ComputationalMaterial Science - Praktikum

(dieser Katalog kann durch Beschluss der Fakultät in begrenztem Umfang geändert werden)

Aktuelle Forschungsfragen
Es sind zwei Wahlpflichtmodule im Umfang von 2 Leistungspunkten zu belegen. Dazu sind zwei
Hauptseminare, die sich mit aktuellen Forschungsfragender Physik beschäftigen, zu wählen. Diese
Veranstaltungen werden im Umfang von 2 Leistungspunkten (2 SWS Seminar) angeboten.

(2) Im Rahmen des Studium Generale sind Veranstaltungen im Umfang von mindestens 6 Leis¬
tungspunkten zu absolvieren. Bei der Wahl sind mindestens zwei der folgenden vier Teilgebiete
abzudecken:

a) Strukturierung,Präsentation und Kommunikationvon fachlichem Wissen (einschließlich der
Nutzung moderner Informations- und Kommunikationstechnologien

b) Fremdsprachen
c) FachübergreifendeThemen im Kontext von Naturwissenschaften
d) Projekt- und Personalmanagement

Die Zuordnung der entsprechenden Veranstaltungenaus dem Angebot der Hochschule erfolgt durch
den Prüfungsausschuss.Er gibt dies zu Beginn eines jeden Semesters in Form einer Liste empfohle¬
ner Veranstaltungen bekannt.

(3) In der Forschungsphasesind die entsprechendenVorbereitungsmodulezu absolvieren, die Mas¬
terarbeit anzufertigen und in einem Kolloquium vorzustellen und zu verteidigen.

§13
Prüfungen der Vertiefungsphase, Wiederholung und Kompensation

(1) Die Prüfungsleistungenbestehen aus veranstaltungsbezogenenPrüfungen in einzelnen Lehrver¬
anstaltungen und Lehrveranstaltungsblöckenin den Modulen, die in § 12 angeführt werden.
(2) Die Prüfungen sind in der Regel mündliche Prüfungen. Der Prüfungsausschusskann auf Antrag
der Prüfenden Ausnahmen zulassen. Die abweichende Prüfungsform ist spätestens zwei Monate vor
der Prüfung öffentlich bekannt zu geben.
(3) Gegenstand der veranstaltungsbezogenen Prüfungen sind die Stoffgebiete der zugeordneten
Lehrveranstaltungen und Lehrveranstaltungsblöcke.
(4) Für jede zu Prüfungen zugelassene Kandidatin bzw. für jeden zu Prüfungen zugelassenen Kan¬
didaten wird ein Leistungspunktekontogeführt. Den Umfang und das Verfahren der Zuteilung von
Leistungspunkten regeln die §§ 16, 17 und 19. Nach Abschluss der Korrekturen der schriftlichen
Arbeiten eines Prüfungstermins wird Auskunft über die erbrachten Leistungen erteilt (in der Regel
durch Aushang bei den Prüfenden). Im Rahmen der organisatorischenMöglichkeitenkann die Kan¬
didatin bzw. der Kandidat jederzeit formlos in den Stand ihres bzw. seines Kontos Einblick neh¬
men.
(5) Zu jeder Lehrveranstaltung,in der Leistungspunkteerworben werden können, werden bis zum
Ende des ersten der Veranstaltung folgenden Semesters zwei Prüfungstermine angesetzt und ein
weiterer Termin, der nur für Wiederholungsprüfungenvorgesehen ist. Die Prüfungen des ersten und
zweiten Prüfungstermins werden in der Regel vom gleichen Prüfer durchgeführt.
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(6) Für Studierende, die in einem Studienabschnitt mit dem Ablegen ihrer Fachprüfungenmehr als
ein Semester zurückbleiben,wird die Teilnahme an einem Beratungsgesprächdringend empfohlen.
Näheres regelt die Studienordnung.
(7) Eine Prüfung zu einer Pflichtveranstaltungkann zweimal wiederholt werden. Die letzte Wie¬
derholung einer Klausur muss auf Wunsch der Kandidatin oder des Kandidaten als mündliche Er¬
gänzungsprüfung (erreichbare Noten: 4,0 oder 5,0) organisiert werden. Zur mündlichen Ergän¬
zungsprüfung wird der Prüfling zugelassen, wenn er an der Prüfung und an der Wiederholungsprü¬
fung teilgenommen und diese nicht bestanden hat. Mündliche Ergänzungsprüfungendauern je Kan¬
didat in der Regel mindestens 30 Minuten und höchstens 45 Minuten. Die gleichzeitige Prüfung von
bis zu vier Kandidaten ist zulässig. Die Gesamtprüfungsdauer verlängert sich entsprechend.
(8) Eine Modulprüfung besteht aus einer Prüfung oder mehreren Teilprüfungen. Soweit sie aus

mehreren Teilprüfungenbesteht, ist sie endgültig nicht bestanden, wenn eine Teilprüfung endgültig
nicht bestanden ist.
Soweit die Modulprüfung in einem Pflichtmodul aus einer Prüfung besteht, ist sie endgültig nicht
bestanden, wenn die zweite Wiederholungsprüfung nicht bestanden worden ist. Im Übrigen gilt
Abs. 7 Satz 2 und 3 entsprechend.
Soweit die Modulprüfung in einem Wahlpflichtmodul aus einer Prüfung besteht, ist sie endgültig
nicht bestanden, wenn die erste Wiederholungsprüfungnicht bestanden worden ist.
(9) Die Kompensation von Wahlpflichtmodulenist in § 17 geregelt..
(10) Für Teilprüfungen unterhalb der Veranstaltungsebeneim Rahmen von Praktika gemäß § 4 Abs.
6d gilt die folgende Wiederholungs-und Kompensationsregelung:Werden einzelne Versuche nicht
erfolgreich abgeschlossen, so können sie durch einen inhaltlich gleichwertigen Versuch aus dem
Versuchskatalog kompensiert oder wiederholt werden. Die Gesamtzahl der Wiederholungs- und
Kompensationsmöglichkeitist auf die Anzahl der vorgegebenen Versuche innerhalb des jeweiligen
Praktikums begrenzt.
(11) Bei Veranstaltungen des Studium Generale kommen hinsichtlich der Möglichkeit der
Wiederholung, der Kompensation und der Nachbesserungsowie der hierfür geltenden Bedingungen
die Regelungen der jeweiligen Prüfungsordnungen zur Anwendung. Die Gesamtzahl der
Kompensations- und Wiederholungsmöglichkeiten ist auf die Anzahl der Prüfungen zu
Wahlpflichtveranstaltungen in dem jeweiligen Modul begrenzt. Das Modul ist endgültig nicht
bestanden, wenn eine nicht bestandene Prüfung vorliegt und keine Wiederholung oder Kom-
p^i&ol^rBndiö^iPhüiHtng kann weder wiederholt noch abgewählt werden.

§14
Forschungsphase

(1) Das zweite Studienjahr des Masterstudiengangesdient dem Erwerb forschungsbezogenerKom¬
petenz am Beispiel eines konkreten Forschungsprojektes.In dieser Forschungsphase soll der Prüf¬
ling zeigen, dass er in der Lage ist, eine Forschungsaufgabe aus der TheoretischenPhysik, der Expe¬
rimentalphysik oder der AngewandtenPhysik selbstständig zu bearbeiten und die Aufgabenstellung,
die Mittel zur Lösung sowie die Lösung verständlich darzustellen und angemessen zu interpretieren.
Die Forschungsphase ist wesentlicher Bestandteil der wissenschaftlichenAusbildung. Sie hat einen
Umfang, der 60 Leistungspunkten entspricht und gliedert sich inhaltlich in drei Module:
- Ein theoretisches Vorbereitungsmodul(15 LP): Hier werden die für das Projekt notwendigen Spe¬
zialkenntnisse durch selbständiges Literaturstudium und/oder Besuch spezieller Lehrveranstaltun¬
gen erworben.
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- Ein praktisches Vorbereitungsmodul (15 LP): Dieses Modul dient dem Erwerb experimentell¬
praktischer bzw. theoretisch-mathematischerFertigkeiten, die zur Bearbeitung des Forschungspro¬
jektes benötigt werden.
- Anfertigung der Masterarbeit mit Kolloquium (zusammen 30 LP): Dieses Modul beinhaltet die
Durchführung, die schriftliche Dokumentation und die öffentliche Vorstellung des bearbeiteten Pro¬
jektes. Die Dokumentation („Masterarbeit", „Thesis") ist in deutscher oder englischer Sprache an¬
zufertigen. Sie wird studienbegleitend erstellt und muss spätestens am Ende der Forschungsphase
abgegeben werden.
(2) Das Thema für die Forschungsphasekann von Professorinnenund Professoren, Juniorprofesso¬

rinnen und Juniorprofessoren, Privat- sowie Hochschuldozentinnenund Privat- sowie Hochschul¬
dozenten, habilitierten wissenschaftlichenMitarbeiterinnenund Mitarbeitern und habilitierten As¬
sistentinnen und Assistenten ausgegeben und betreut werden, sofern diese an der Universität Pader¬
born im Fach Physik in Forschung und Lehre tätig sind. Die Forschungsphasekann auch außerhalb
der Universität Paderborn durchgeführt werden, wenn das Thema von dem in Satz 1 genannten Per¬
sonenkreis ausgegeben und betreut wird. Professorinnen und Professoren oder die nach § 95 Ab¬
satz 1 HG Prüfungsberechtigten mit Habilitation, die an der Universität Paderborn außerhalb der
Physik in Forschung und Lehre tätig sind, können ebenfalls Themen für die Forschungsphaseaus¬
geben und betreuen. In den beiden letzten Fällen bedarf es der Zustimmung des Prüfungsausschus¬
ses.
(3) Der Prüfling bemüht sich selbst um ein Thema für die Forschungsphase.Gelingt es ihm nicht,
binnen eines Monats nach Bestehen der letzten Modulprüfungder Vertiefungsphaseein Thema zu
finden, so muss er dies bei der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschussesanzeigen, die oder
der für ein Thema sorgt.
(4) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschussesgibt dem Prüfling das Thema für die For¬
schungsphase bekannt. Der Zeitpunkt der Bekanntgabe ist beim Prüfungsausschussaktenkundig zu
machen und gilt als Beginn der Forschungsphase.
(5) Die Forschungsphase dauert 12 Monate. Sie beginnt frühestens nach Erreichen von 45 Leis¬
tungspunkten und spätestens zwei Monate nach Bestehen der letzten Modulprüfung der Vertie¬
fungsphase. Thema und Aufgabenstellung müssen so beschaffen sein, dass die Bearbeitung im
Rahmen des vorgesehenen Arbeitsaufwands (60 Leistungspunkte entsprechen einem Arbeitsauf¬
wand von ca. 1800 Stunden) möglich ist. Im Einzelfall kann der Prüfungsausschussauf begründeten
Antrag des Prüflings die Dauer der Forschungsphase ausnahmsweise um bis zu sechs Wochen
verlängern.
(6) Das Thema für die Forschungsphasekann nur einmal und nur innerhalb der ersten sechs Wo¬
chen nach der Bekanntgabe zurückgegeben werden.
(7) Bei der Abgabe der Masterarbeit hat der Prüfling schriftlich zu versichern, dass er seine Arbeit
selbstständig verfasst und die benützten Quellen und Hilfsmittel zitiert bzw. angegeben hat. Der
Umfang der Masterarbeit soll dem bearbeiteten Gegenstand angemessen sein, wobei möglichste
Kürze anzustreben ist
(8) Die Masterarbeit darf nicht, auch nicht auszugsweise, für eine andere Prüfung in demselben Stu¬
diengang oder in einem anderen Studiengang angefertigt worden sein.

§15
Annahme, Bewertung und Wiederholung der Module in der Forschungsphase

(1) Das erste Vorbereitungsmodul sollte 4 Monate, das zweite 8 Monate nach Beginn der For¬
schungsphase abgeschlossen werden.
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(2) Die Bewertung der Vorbereitungsmoduleerfolgt durch den Betreuer der Forschungsphaseund
einen Beisitzer. Die Prüfungsleistungenwerden durch die Abgabe eines schriftlich ausgearbeiteten
Referates, den mündlichen Vortrag und die Verteidigung dieses Referates erbracht. Die Bewertung
geht in die Gesamtnote für die Forschungsphasemit einem Gewichtsfaktorvon 2 für jedes der bei¬
den Module ein.
(3) Ein Vorbereitungsmodulist bestanden, wenn es mit mindestens „ausreichend" bewertet wird. Ist
ein Vorbereitungsmodulnicht bestanden, so kann es maximal zweimal wiederholt werden. Wird ein
Vorbereitungsmodulwiederholt, so kann die Dauer der Forschungsphaseeinmalig um 2 Monate
verlängert werden.
(4) Die Gesamtzahl aller Wiederholungen von Modulen der Forschungsphasedarf 3 nicht überstei¬
gen.
(5) Die Masterarbeit ist fristgemäß bei dem oder der Vorsitzenden des Prüfungsausschuss in dreifa¬
cher Ausfertigung abzuliefern; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Bei Zustellung der
Arbeit durch die Post ist der Zeitpunkt der Einlieferung bei der Post (Poststempel) maßgebend.
Wird die Masterarbeit nicht fristgemäß abgeliefert, gilt sie als mit "ungenügend" (6,0) bewertet.
(6) Die Masterarbeit ist von zwei Professorinnen und Professoren, Juniorprofessorinnenund Junior¬
professoren, Privat- sowie Hochschuldozentinnenund Privat- sowie Hochschuldozenten,habilitier¬
ten wissenschaftlichenMitarbeiterinnen und Mitarbeiter und habilitierten Assistentinnenund Assis¬
tenten zu begutachten und zu bewerten. Mindestens eine oder einer von ihnen soll das Fach Physik
lehren. Eine Prüfende oder ein Prüfender soll die oder der Betreuende sein, die oder der zweite Prü¬
fende wird vom Prüfungsausschussbestimmt. Differieren die Bewertungen der Erst- und Zweitbe¬
gutachtung um den Wert 2,0 oder um einen größeren Wert, so ist von der bzw. dem Vorsitzenden
des Prüfungsausschusseseine Drittbegutachtungherbeizuführen. Die Note der Masterarbeit ergibt
sich dann aus dem arithmetischen Mittel der drei Bewertungen.
Die Gesamtnote für die Masterarbeit kann jedoch nur dann "ausreichend"oder besser sein, wenn
mindestens zwei der Gutachten nicht schlechter als "ausreichend" sind. Sie geht in die Gesamtnote
der Forschungsphase mit dem Gewichtsfaktor 7 ein.
(7) Die Bewertung der Masterarbeit ist den Studierenden jeweils spätestens acht Wochen nach Ab¬
gabe mitzuteilen.
(8) Spätestens acht Wochen nach Abgabe der Arbeit findet ein hochschulöffentlichesKolloquium
mit einer anschließenden wissenschaftlichenAussprache über das Thema der schriftlichen Master¬
arbeit und deren Ergebnisse statt. Es dauert etwa 30 bis 45 Minuten. Kolloquium und Aussprache
werden zusammen benotet und gehen in die Gesamtnote für die Forschungsphase mit dem Ge¬
wichtsfaktor 1 ein. Die Bewertung erfolgt durch die in Abs. (6) genannten Gutachter der Masterar¬
beit.
(9) Die Bewertung des Kolloquiums wird unmittelbar im Anschluss an das Kolloquium mitgeteilt.
Ist die Bewertung des Kolloquiums schlechter als „ausreichend", so muss es wiederholt werden. Ist
auch die Wiederholung nicht bestanden, ist das Kolloquium endgültig nicht bestanden, so dass dann
auch die Masterarbeit als nicht bestanden gilt.
(10) Masterarbeit und das dazugehörige Kolloquium können nur einmal wiederholt werden. In die¬
sem Fall verlängert sich die Dauer der Forschungsphaseentsprechend, jedoch höchstens um 9 Mo¬
nate. Abs. 4 ist zu beachten.
(11) Weicht die Aufgabenstellung der Wiederholungsarbeitdeutlich von der des ersten Versuchs ab,
so ist die gesamte Forschungsphasezu wiederholen. Die Entscheidunghierüber trifft der oder die
Vorsitzende des Prüfungsausschusses.Bei der Wiederholung der Forschungsphaseist eine Rückga¬
be des Themas gemäß § 14 Absatz 6 jedoch nur zulässig, wenn von der Rückgabemöglichkeitbeim
ersten Versuch kein Gebrauch gemacht wurde.
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§16
Anerkennung und Beschränkung von Leistungspunkten

(1) Aus veranstaltungsbezogenenPrüfungen können Leistungspunkte in den Modulen nur erworben
werden, wenn

1. die Lehrveranstaltung bzw. der Lehrveranstaltungsblock gemäß Studienordnung für den
MasterstudiengangPhysik Bestandteil eines Moduls ist, wobei der Prüfungsausschuss fest¬
legen kann, dass weitere Veranstaltungen den Modulen zugeordnet werden,

2. die Lehrveranstaltungbzw. der Lehrveranstaltungsblockdurch eine benotete Prüfungsleis¬
tung gemäß § 4 abgeschlossen wird und

3. keine Leistungspunkte aus der gleichen Lehrveranstaltungbzw. aus dem gleichen Lehrver¬
anstaltungsblock oder aus einer dafür angerechneten Studien- oder Prüfungsleistung in die¬
sem Studiengang oder in dem Studiengang, der Zugangsvoraussetzung für diesen Studien¬
gang ist, angerechnet wurden. Der Prüfungsausschuss bestimmt im Zweifelsfall, welche
Lehrveranstaltungenbzw. Lehrveranstaltungsblöckeals gleich anzusehen sind.

(2) Für jede Prüfungsleistung (im Sinne des § 12) werden - sofern die in Absatz 1 genannten Vor¬
aussetzungen erfüllt sind - in dem entsprechenden Modul, dem die Prüfung zugerechnet wird, Leis¬
tungspunkte gemäß der Tabelle des Anhangs angerechnet, wenn die Prüfung mit der Note "ausrei¬
chend" (4,0) oder besser bewertet wurde.
(3) Für jede Prüfungsleistung im Rahmen des Studium Generale werden - sofern die in Absatz 1
genannten Voraussetzungenerfüllt sind - Leistungspunkte angerechnet, wenn

1. für diese Prüfung eine Note vergeben wurde und nach Maßgabe der jeweiligen Hochschul¬
prüfungsordnung keine Wiederholungsmöglichkeit und keine Kompensationsmöglichkeit
durch Abwahl dieser Prüfung besteht oder

2. für diese Prüfung eine Note vergeben wurde und die Kandidatin oder der Kandidat auf noch
ausstehende Wiederholungsmöglichkeiten (nach Maßgabe der jeweiligen Hochschulprü¬
fungsordnung) verzichtet.

§ 4 Absatz 4 und § 13 Absatz 8 sind zu beachten. Die Kandidatin oder der Kandidat hat die Ergeb¬
nisse dieser Prüfungen dem Zentralen Prüfungssekretariat in geeigneter Weise nachzuweisen.

§17
Umfang, Bewertung und Abwahl von Modulen

(1) Sobald die Gesamtsumme erforderlicherLeistungspunkte in einem Modul erreicht ist, können
keine weiteren Prüfungsleistungenin diesem Modul erbracht werden und das Modul gilt als abge¬
schlossen. Werden in einem Modul mehr Leistungspunkte als die gemäß Anhang vorgegebenen
Leistungspunkte-Summenerzielt, wird die letzte dieser zum Abschluss des Moduls erforderliche
Prüfungsleistungnur mit derjenigen Punktzahl gewichtet, die zur Erreichung der jeweils zu erzie¬
lenden Leistungspunkte-Summezu diesem Zeitpunkt noch fehlt. Stehen mehrere Prüfungsleistun¬
gen zur Auswahl, wird die beste dieser Prüfungsleistungenin die Gewichtung einbezogen.
(2) Nach Abschluss eines Moduls ist dessen Gesamtnote gemäß § 9 zu ermitteln. Eine einzelne Prü¬
fungsleistung wird dabei mit der Zahl der ihr zugeordneten Leistungspunktegewichtet.
(3) Innerhalb der Wahlpflichtmodulkataloge „Experimentelle/Angewandte Physik (Physik F)",
„Schwerpunktbildung"und „TheoretischePhysik" ist jeweils eine einmalige Kompensation durch
Abwahl eines Wahlpflichtmodulsmöglich.
(4) Innerhalb des Bereichs „Aktuelle Forschungsfragen" ist eine einmalige Kompensation durch
Abwahl eines Hauptseminars möglich.
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§18
Zusatzmodule

(1) Die Kandidatin oder der Kandidat kann sich in weiteren als den vorgeschriebenenModulen ei¬
ner Prüfung unterziehen (Zusatzmodule).Zusatzmodul kann insbesondere jedes nicht gewählte Mo¬
dul gem. § 12 sein.
(2) Das Ergebnis der Prüfung in diesen Modulen wird auf Antrag der Kandidatin oder des Kandida¬
ten als Anlage in das Zeugnis aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit
einbezogen.

§19
Abschluss der Masterprüfung

(1) Die Masterprüfung ist bestanden, sobald die Kandidatin oder der Kandidat die im § 12 vorgege¬
benen Leistungspunkte durch veranstaltungsbezogenePrüfungen erreicht und die Forschungsphase
absolviert, d. h. 120 Leistungspunkteerworben hat und alle Modulnoten der Module, in denen diese
Leistungspunkte erworben wurden, mindestens ausreichend (4,0) lauten. Die Beschränkungenvon
§17 sind zu beachten.
(2) Die Masterprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn

1. ein Modul endgültig nicht bestanden ist und es gemäß § 17 nicht kompensiert werden kann,
bevor die gemäß Abs. 1 genannte Summe an Leistungspunkten erreicht ist,

2. oder die Masterarbeit zum zweiten Mal mit einer Note schlechter als ausreichend (4,0) be¬
wertet wird oder aus einem anderen Grund als endgültig nicht bestanden gilt.

(3) Ist die Masterprüfung endgültig nicht bestanden, erteilt die oder der Vorsitzende des Prüfungs¬
ausschusses der Kandidatin oder dem Kandidaten unter Verweis auf die entsprechenden Bestim¬
mungen der Prüfungsordnung hierüber einen schriftlichen Bescheid. Der Bescheid ist mit einer
Rechtsbehelfsbelehrungzu versehen.
(4) Studierende, welche aus diesem Studiengang ohne Studienabschluss ausscheiden, erhalten auf
Antrag eine Bestätigung über die insgesamt erbrachten Prüfungsleistungen.

§20
Bewertung der Masterprüfung und Bildung der Noten

(1) Für die Bewertung der einzelnen Prüfungsleistungen,die Bildung der Noten für die Module ge¬
mäß § 12 und die Bestimmung der Gesamtnote der Masterprüfung ist § 9 zu beachten.
(2) Die Gesamtnote einer bestandenen Masterprüfung ergibt sich aus dem nach Leistungspunkten
gewichteten Mittel aus den Modulnoten der Vertiefungsphase und der Note der Forschungsphase.
(3) Anstelle der Gesamtnote sehr gut wird das Gesamturteil mit Auszeichnung bestanden erteilt,
wenn die Masterarbeit mit 1,0 bewertet wird und das gewichtete Mittel der analog Absatz 2 ermit¬
telten übrigen Prüfungsleistungennicht schlechter als 1,3 ist.

§21
Masterzeugnis, Diploma Supplement

(1) Über die bestandene Masterprüfung wird unverzüglich, möglichst innerhalb von vier Wochen
nach dem Erbringen der letzten Prüfungsleistung, ein Zeugnis ausgestellt, das die Modulbezeich¬
nungen, die Modulnoten sowie den Titel der Masterarbeit, die Note und den Namen des Betreuers
der Forschungsphaseund die Gesamtbewertung enthält. Auf Antrag der Kandidatin oder des Kandi-
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daten werden in das Zeugnis entsprechendeAngaben über etwaige Zusatzmodule und die bis zum
Abschluss der Masterprüfung benötigte Fachstudiendaueraufgenommen.
Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistungerbracht worden ist. Ist
die Masterarbeit die letzte Prüfungsleistung,so wird das Datum der Abgabe verwendet. Das Zeug¬
nis wird von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschussesunterzeichnet. In einer Anlage
zum Zeugnis werden sämtliche Lehrveranstaltungenmit deren Noten nach Modulen geordnet aus¬
gewiesen („Transcript of Records").
(2) Auf der Grundlage des Masterzeugnissesund der Masterurkunde gem. § 22 wird ein Diploma
Supplement ausgestellt.

§22
Masterurkunde

(1) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird der Kandidatin oder dem Kandidaten die Masterurkundemit
dem Datum des Zeugnisses ausgehändigt. Darin wird die Verleihung des Mastergrades gemäß § 2
beurkundet.
(2) Die Masterurkundewird von der Dekanin bzw. dem Dekan der Fakultät und der bzw. dem Vor¬
sitzenden des Prüfungsausschussesunterzeichnet und mit dem Siegel der Universität versehen.

III. Schlussbestimmungen

§23
Ungültigkeit der Masterprüfung und Aberkennung des

Mastergrades

(1) Hat die Kandidatin oder der Kandidat bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst
nach Aushändigungdes Zeugnisses bekannt, kann der Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für
diejenigen Prüfungsleistungen,bei deren Erbringung die Kandidatin oder der Kandidat getäuscht
hat, entsprechend berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären.
(2) Waren die Voraussetzungenfür die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die Kan¬
didatin oder der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach der Aushän¬
digung des Zeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Hat die
Kandidatin oder der Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der Prü¬
fungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen über die Rechtsfolgen.
(3) Vor einer Entscheidung ist der oder dem Betroffenen Gelegenheit zur Äußerung zu geben.
(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Eine
Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren nach Ausstel¬
lung des Prüfungszeugnissesausgeschlossen.
(5) Ist die Prüfung insgesamt für nicht bestanden erklärt worden, ist der Mastergrad abzuerkennen
und die entsprechende Urkunde einzuziehen.
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§24
Aberkennung des Mastergrades

Der Mastergrad wird aberkannt, wenn sich nachträglich herausstellt, dass er durch Täuschung er¬
worben worden ist, oder wenn wesentliche Voraussetzungenfür die Verleihung irrtümlich als gege¬
ben angesehen worden sind. Über die Aberkennung entscheidet der Fakultätsrat der Fakultät für
Naturwissenschaftender Universität Paderborn mit zwei Dritteln seiner Mitglieder.

§25
Einsicht in die Prüfungsakten

(1) Nach Abschluss jeder Prüfung und des Prüfüngsverfahrens wird der Kandidatin oder dem Kan¬
didaten auf Antrag Einsicht in ihre oder seine schriftlichen Prüfungsarbeiten,die darauf bezogenen
Gutachten der Prüfenden und in die Prüfungsprotokollegewährt.
(2) Der Antrag ist binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Ergebnisses oder Aushändigung des
Prüfüngszeugnissesbei der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen. Die oder
der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. Er oder sie
kann diese Aufgabe an die Prüfenden delegieren.

§26
Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen

(1) Diese Prüfungsordnungtritt mit Wirkung vom Ol. Oktober 2005 in Kraft. Gleichzeitig tritt die
Prüfungsordnung vom 29. September 2004 (AM.Uni.Pb Nr. 21/04) außer Kraft. Studierende, die
vor dem WS 2005/06 ihr Studium aufgenommenhaben, legen ihre Prüfungen nach der im SS 2005
geltenden Prüfungsordnungab. Sie können jedoch beim Prüfungsausschuss einen Antrag auf An¬
wendung dieser Prüfungsordnung stellen. Dieser Antrag ist unwiderruflich.
(2) Diese Prüfungsordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Universität Paderborn
(AM.Uni.Pb.) veröffentlicht.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats der Fakultät für Naturwissenschaftenvom
22. Februar 2006 und nach Prüfung der Rechtmäßigkeit durch das Rektorat vom 25. Mai 2005.

Paderborn, den 15. Mai 2006 Der Rektor

der Universität Paderborn

\p\lo»(w r\}Q)
UniversitätsprofessorDr. Nikolaus Risch
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Anhang: Stundentafel, Studienverlaufsplan und Modulbeschreibungen
für den Masterstudiengang

Physik
der Universität Paderborn

Abkürzungen

WS Wintersemester
SS Sommersemester
SWS Stunden pro Semesterwoche
V Vorlesungsstundenpro Semesterwoche
Ü Übungsstunden pro Semesterwoche
S Seminarstunden pro Semesterwoche
P Praktikumsstundenpro Semesterwoche
CP Leistungspunkte
WPfl. Wahlpflicht
St.Gen. Studium Generale (Hinweis: die SWS-Angaben stellen eine Obergrenze dar; entschei¬

dend sind die für die Veranstaltungen vergebenen Leistungspunkte)

Stundentafel

SWS SWS SWS SWS CP CP CP CP
Ge- St. Ge- St.
samt Pflicht WPfl. Gen. samt Pflicht WPfl. Gen.

1.+2. Semester 40 6 28 6 60 10 44 6
3.+4. Semester:
Vorbereitung A 10 10 15 15
Vorbereitung B 10 10 15 15
Masterarbeit 20 20 25 25
Kolloquium 5 5

Gesamt 80 46 28 6 120 70 44 6
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Studienverlaufsplan

Semester Modul SWS V
CP

u
CP

Theoretische Physik V4, Ü2 10(V7,Ü3)

Physik F V2,Ü1 5 (V3.Ü2)
Schwerpunkt fach A VA. f\0vt, uz 1fl A/7 l'TX\1U / ,\JJ )

oder
5+5

t-Tmmtepmin arriaupiaciimidi 2
Studium Generale 3 3 (V+O+S)

Summe Semester 20 28

2 Physik F V2.Ü1 5 (V3,Ü2)

Theorie-WP V2.Ü1 5 (V3.Ü2)
V2.Ü1 5 (V3.Ü2)

SchwerpunktfachB V4, 02 10(V7,Ü3)
oder
5+5

Haupts eminar •5L
Studium Generale 3 3 (V+Ü+S)

Summe Semester 20 28

Summe Studienabschnitt1: 40 56

3 (+4) EinarbeitungMethodik 10
EinarbeitungTheorie 10

(3+) 4 Masterarbeit 17 25
Kolloquium 3 5

Summe Studienabschnitt2: 40
Summe Studiengang gesamt 80
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Modulübersicht Master

Wahlpflichtmodule Experimentelle/ Ange¬
wandte Physik (Physik F)

Quantenoptik

Regenerative Energien

Spektroskopie mit Synchrotronstrahlung

Physikalisches Fortgeschrittenen Praktikum:
Material Wissenschaften

Physikalisches Fortgeschrittenen Praktikum:
Optoelektronik, Integrierte Optik und Photo-
nik

Pflichtmodul Theoretische Physik

Theoretische Physik

SWS Leistungspunkte

V4;Ü2 2xV3;Ü2

V4;Ü2 V7;Ü3

V4;Ü2 V7;Ü3

V4;Ü2 5 + 5

V4;Ü2 5 + 5

SWS Leistungspunkte

V4;Ü2 10

Wahlpflichtmodul Theoretische Physik
Statistische Mechanik

Elemente der relativistischen Quantenme¬
chanik und Quanten-Elektrodynamik

Quantenchemie I

Quantenchemie II
Mathematische Methoden I

Mathematische Methoden II

Transporttheorie

Theoretische Biophysik

Gruppentheorie

Quanteninformationstheorie

SWS Leistungspunkte

V2;Ü1 5

V2;Ü1 5

V 2; Ü 1 5

V 2; Ü 1 5

V2;Ü1 5

V2;Ü1 5

V2;Ü1 5

V 2; Ü 1 5

V2;Ü1 5

V2;Ü1 5
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Wahlpflichtmodule Schwerpunktbildung SWS Leistungspunkte

Niedrigdimensionale Halbleitersysteme I, II 3 + 3 5 + 5

Optoelektronische Halbleiterbauelemente 3 5

Herstellung dünner Schichten und 6 10
niedrigdimensionaler Systeme
Integrierte Optik und Photonik I, II 3 + 3 5 + 5

Photonische Kristalle 6 10

tCnllniHVristallp ftir PhfitfirnkIXt_MlLii Urv1l3 Icll l^ IUI 1 llUl^'llir* 3 5

Flüssigkristalle (Kitzerow) 3 5

Mikrosystemtechnik (Hilleringmann) 3 5

Computational Material Science 6 10

Computational Material Science - Prakti- 3 5
kum

Wahlpflichtmodul Hauptseminar zu aktuellen SWS Leistungspunkte
Forschungsfragen

aktuelle Themen der modernen Physik 2 2

Pflichtmodule der Forschungsphase SWS Leistungspunkte
Einarbeitung Methodik 15
Einarbeitung Theorie 15
Schriftliche Masterarbeit 25
Kolloquium 5

Studium Generale SWS Leistungspunkte
Aus dem Lehrangebot der Universität Pader- 6
born
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Modulbeschreibungen

Modulname Quantenoptik

Koordinator Sohler, Zrenner
Modus: Leistungs- L-eistungspunkte Turnus

)unkte pro pro Veranstaltung
Vlodul V3;Ü2(jeweils2x)
2x5=10 jährlich

Anzahl der
SWS

6

Arbeitsaufwand:

300 h
Inhalt: Vorlesung: Die beiden Hauotgebiete der OuantenoDtik. nämlich Laserphysik und

NichtlineareOptik, werden vorgestellt. Die wichtigsten Konzepte zu ihrem Ver¬
ständnis werden vermittelt und relevante Anwendungendiskutiert.

Teil I: Laserphysik
• Spontane und stimulierte Emission
• Optische Resonatoren
• Laserdynamik(gütegeschalteteu. modengekoppelteLaser)
• Eigenschaftender Laserstrahlung (Linienbreite,zeitliche und räumliche

Kohärenz, statistische Eigenschaften)
• Laserverstärker (EDFA, Rauschen, Rauschzahl)

reil II: Nichtlineare Optik
• Modulation optischer Strahlung (Elektrooptik,Akustooptik)
• Optische Frequenzverdopplungu. Gleichrichtung
• parametrischeFluoreszenz, Differenzfrequenzerzeugungund parametri¬

sche Verstärkung,optisch parametrische Oszillation
• (Stimulierte)Raman- und Brillouin-Streuung
• Vierwellenmischung
• Räumliche und zeitliche Solitonen

Jbungen: Anwendung des Vorlesungsstoffesauf reale Problemstellungen
Lernziele: Vorlesung: Beherrschungder grundlegendenKonzepte der Quantenoptik mit ihren

rlauptgebieten Laserphysik und Nichtlineare Optik. Verständnis und mathemati¬
sche Formulierungder physikalischen Sachverhalteund Modelle.
Übungen: die in den Aufgaben gestellten Probleme erkennen, den Bezug zum
Vorlesungsstoffherstellen, Probleme mathematischformulieren,Ergebnisse dis¬
kutieren und in einen gesamtphysikalischenZusammenhangeinordnen.

Kompetenzen und
Schlüssel-
qualiflkationen:

• Vertieftes Verfügungswissenund breites Orientierungswissen im Bereich der
experimentellenund angewandtenPhysik

• Präsentationskompetenzdurch Darstellung und Diskussion in den Übungen
• Teamfähigkeitaus der Selbstorganisationvon Arbeitsgruppen
• Medienkompetenzdurch Nutzung von Fachbuch-/Zeitschriftenliteraturund

AnwendungelektronischerMedien und Anwendungsprogramme
Unterrichtsform: Vorlesung, Ubung^
Prüfungsleistungen: WöchentlicheÜbungsaufgabenund aktive Teilnahme an den Übungen,

Prüfung in Standardform
Zulassungsvoraus¬
setzungen:

Quantenmechanik,Festkörperphysikbzw. Bachelor-Abschluss

Art des Moduls: Wahlpflichtmodulfür den Bereich Physik F
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Vtiiilnlil'i Iii i■n i() 11u iiiii Ii il Regenerative Energien

Koordinator Wehrspohn, Wortmann
Modus: Leistungs- Leistungs-

punkte pro punkte pro Ver¬
Modul anstaltung
10 V7;Ü3

Turnus Anzahl der
kws

ährlich L

Arbeitsaufwand:

300 h
Inhalt: Vorlesune: Im Rahmen der Vorlesungen werden aktuelle und relevante Themen

und Konzepte aus dem Bereich der regenerativen Energien in voller Breite vermit¬
telt.
Übungen: Anwendung des Vorlesungsstoffesauf reale Problemstellungen.
Inhalt (Auszug):

Fotovoltaik
Solarthermie
Windenergie
Brennstoffzelle
Kernenergie

Lcrnzielc: Vorlesung: Beherrschungder grundlegendenKonzepte des Spezialgebietes. Ver¬
ständnis und mathematischeFormulierungder physikalischen Sachverhalte und
Modelle.
Übungen: Die in den Aufgaben gestellten Probleme erkennen, den Bezug zum
Vorlesungsstoffherstellen, Probleme mathematischformulieren, Ergebnisse dis¬
kutieren und in einen gesamtphysikalischenZusammenhangeinordnen.

Kompetenzen und
Schlüssel-
qualiflkationen:n ■

• Vertieftes Verfügungswissenund breites Orientierungswissen im Bereich der
experimentellenund angewandten Physik

• Präsentationskompetenzdurch Darstellung und Diskussion in den Übungen
• Teamfähigkeitaus der Selbstorganisationvon Arbeitsgruppen
• Medienkompetenzdurch Nutzung von Fachbuch-/Zeitschriftenliteraturund

AnwendungelektronischerMedien und Anwendungsprogramme
TJnterrichtsform: Vorlesung, Übung
Prüfungsleistungen: WöchentlicheÜbungsaufgabenund aktive Teilnahme an den Übungen,

Prüfung in Standardform
Zulassungsvoraus¬
setzungen:

keine

Art des Moduls: Wahlpflichtmodulfür den Bereich Physik F
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Modulname Spektroskopie mit Synchrotronstrahlung

Koordinator Wortmann
Modus: Leistungs¬

punkte pro
Modul
10

Leistungs¬
punkte pro Ver¬
anstaltung
V7; Ü3

Turnus

jährlich

Anzahl der
Sws

6

Arbeitsaufwand:

300 h
Inhalt: [Vorlesung: Mit Synchrotronstrahlung(SR) wird modernste Festkörper-

Spektroskopiebetrieben. Dabei ist SR wegen der Kollimierung und der Möglich¬
keit zur Fokussierung speziell geeignet zur Untersuchung von nano-skalierten
Proben, so von Quantendotsund dünnen Schichten, oder auch für Proben unter
extremen Bedingungen wie hoher Druck und hohe Temperaturen.

Im ersten Teil der Vorlesung wird auf die Eigenschaften der SR, ihrer effektiven
Erzeugung in den Speicherringender 3. Generation, der Strahloptik und
insbesondere die Eigenschaften von Wigglern und Undulatoren dargestellt und auf
nie aktuellen Entwicklungenbeim Freien-Elektronen-Lasereingegangen.

Im zweiten Teil werden spektroskopischeAnwendungenbehandelt, von struktu¬
rellen Untersuchung mit klassischen Röntgenbeugungsverfahren,der Röntgenab-
sorption (EXFAS und XANES) bis hin zur elastischen, quasielastischen und in¬
elastischen Röntgenstreuung(Phononenspektroskopie).Moderne Verfahren der
Elektronenspektroskopie (XPS und UPS) und der Spektroskopiemagnetischer
Eigenschaften mit linear und zirkulär polarisierter SR sowie über die dem Möss-
bauereffekt verwandte elastische und inelastische Kernstreuung von SR, mit de-
hen in der Arbeitsgruppe Wortmann Magnetismusund Phononen-Zustandsdichten
unter höchsten Drücken untersucht werden.
Übungen : Vertiefung des Vorlesungsstoffesdurch Problemstellungen zu den Ei¬
genschaften und Anwendungender Synchrotronstrahlung;die Hälfte der Übungs¬
leistung wird durch Vorträge über aktuelle Anwendungen der spektroskopischen
Methoden erbracht._ _

Lernziele: Vertiefung des allgemeinenphysikalischenWissens (Erzeugung und Eigenschaf¬
ten der Synchrotronstrahlung)und des festkörperphysikalischenWissens durch
Üie Behandlung der grundlegendenspektroskopischenMethoden.
Vertiefung auf Spezialgebietenwie der Untersuchung der strukturellen, elektro-
nischen und magnetischenEigenschaftenvon nano-skalierten Materialien.

Kompetenzen und p Vertieftes Verfügungswissenund breites Orientierungswissen im Bereich der
Schlüssel¬
qualifikationen:

experimentellenund angewandtenPhysik
• Präsentationskompetenzdurch Darstellung und Diskussion in den Übungen
• Medienkompetenzdurch Nutzung von Fachbuch-/Zeitschriftenliteraturund

Anwendung elektronischerMedien und Anwendungsprogramme
Unterrichtsform: Vorlesung, Übung
Prüfungsleistungen: Wöchentliche Übungsaufgabenund aktive Teilnahme an den Übungen,

Prüfung in Standardform
Zulassungsvoraus¬ keine
setzungen:
Art des Moduls: Wahlpflichtmodul für den Bereich Physik F
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Modulname Physikalisches Fortgeschrittenenpraktikum: Materialwissenschaften

Koordinator Greulich-Weber
Modus: Leistungs¬

punkte pro
Modul
2x5=10

Leistungs¬
punkte pro
Veranstaltung
PS (2x)

Turnus

jährlich

Anzahl der
SWS

2x3=6

Arbeitsauf¬
wand:

300 h
Inhalt: Wahlpflichtmodulmit zwei Praktikumsblöckenaus dem Bereich der Materialwis¬

senschaften:
• Kristallzüchtungund Herstellungphotonischer Materialien (5 LP)

Epitaxie, Kolloidkristallzüchtung,Mikro- und Nanostrukturierung
• SpektroskopischeMethoden (5 LP)

Rastersondenmikroskopie,Elektronenspinresonanz,Fouriertransform-IR-
QrwL'trv'tcL'rtn, f Pnntrt im/1 ti otnr^Hrtliimiw*»C"7t*rTTiSDClUI(JSKUpiC, FllUlU- UHUnainuuuiuiimK.szGiiz

Lernziele: Hinführung zum selbstständigenHandeln und Experimentieren.Erkennen und
ExtrahierenwesentlicherZusammenhängeaus eigenen experimentellen Erfahrun¬
gen. Auswertung und Darstellung der Ergebnisse. Gewinn von Erfahrungen und
Fertigkeiten aus eigener experimentellerArbeit.

Kompetenzen und
Schlüssel¬
qualifikationen:

• Faktenwissen,Zusammenhangswissenund Anwendungswissen im Bereich
Experimentierenund Problemlösen

• Präsentationskompetenzdurch Darstellen von Problemlösungen in einem
begleitenden Seminar

• Teamfähigkeitdurch die Bearbeitungder Praktikumsversuche in Zweiergrup¬
pen

• Medienkompetenzdurch Anwendung elektronischer Medien und Anwen¬
dungsprogramme

Unterrichtsform: Praktikum und begleitendes Seminar
Prüfungsleistun¬
gen:

Anfertigungeines Praktikumsprotokolls,Kolloquium

Zulassungsvoraus¬
setzungen:

keine

Art des Moduls: Wahlpflichtmodulfür den Bereich Physik F
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Modulname Physikalisches Fortgeschrittenenpraktikum:
Optoelektronik, Integrierte Optik und Photonik

Koordinator Suche
Modus: Leistungs¬

punkte pro
Modul
2x5=10

Leistungs¬
punkte pro
Veranstaltung
PS (2x)

Turnus

jährlich

Anzahl der
SWS

2x3=6

Arbeitsauf¬
wand:

300 h
Inhalt: Wahlpflichtmodulmit zwei Praktikumsblöckenaus den Bereichen Optoelektro¬

nik, Integrierte Optik und Photonik:
• Erzeugung, Modulation und Detektion optischer Strahlung (5 LP)

Dioden-gepumpterFestkörperlaser,aktive Güteschaltung,Frequenzverdopplung,
Er-dotierter faseroptischer Ringlaser, Modulationoptischer Strahlung, Lawinen-
photodioden

• Optische Meßtechnikund Sensorik (5 LP)
Laser-Doppler Velocimetne, höchstauflösendeSpektralanalyse faseroptisches
Sagnac Interferometer,holographische Interferometrie,

Lernziele: Hinführungzum selbstständigenHandeln und Experimentieren. Erkennen und
Extrahieren wesentlicher Zusammenhängeaus eigenen experimentellen Erfahrun¬
gen. Auswertung und Darstellung der Ergebnisse. Gewinn von Erfahrungen und
Fertigkeiten aus eigener experimentellerArbeit.

Kompetenzen und
Schlüssel¬
qualifikationen:

• Faktenwissen,Zusammenhangswissenund Anwendungswissen im Bereich
Experimentierenund Problemlösen

• Präsentationskompetenzdurch Darstellen von Problemlösungen in einem
begleitenden Seminar

• Teamfähigkeitdurch die Bearbeitungder Praktikumsversuche in Zweiergrup¬
pen

• Medienkompetenzdurch Anwendungelektronischer Medien und Anwen¬
dungsprogramme

Unterrichtsform: Praktikum und begleitendes Seminar
Prüfungsleistun¬
gen:

Anfertigung eines Praktikumsprotokolls,Kolloquium

Zulassungsvoraus¬
setzungen:

keine

Art des Moduls: Wahlpflichtmodulfür den Bereich Physik F
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Modulname theoretische Physik

Koordinator Overhof, Neugebauer
Modus: Leistungs- Leistungs- [Turnus

punkte pro punkte pro
Modul Veranstaltung
IlO V 7, Ü 3 jährlich

(Anzahl der
SWS

f>

Arbeitsaufwand:

300 h

Inhalt: Vorlesung: Die Vorlesung entwickelt vor allem diejenigen Bereiche der Theo¬
retischen Physik, die in dem integrierten Kurs Physik A-D noch nicht darge¬
stellt werden konnten. Dabei werden vor allem die formalen Grundlagen der
Theoretischen Physik vorgestellt.
Übungen : Anwendung des Vorlesungsstoffesauf konkrete Probleme der Theo¬
retischen Physik

j» Randwertproblemeder Elektrostatikund Green'sehe Funktionen
• Potentiale der Elektrodynamikund Eichtransformationen
• Retardierte und avancierte Potentiale
• Multipole als Sende- und Empfangs-Antennen

• Systeme und Zustandsgieichungender Thermodynamik
• Die Hauptsätze der Thermodynamik
• Phasenübergänge,kritische Punkte
• Mischungen,Legierungenund Phasendiagramme

Phasenräumeund Verteilungsfunktionen,der Liouville'sche Satz
Mikrokanonische,kanonischeund großkanonischeGesamtheiten
Ideale und reale Gase
Das H-Theorem
Quantenstatistik, Dichteoperatorenund thermodynamischeZustandsgrö-
ßen
Bose-Einstein,Fermi-Dirac,und Photonenstatistik
Ideale und reale Fermionengase

Lernziele: In der Vorlesung : Beherrschungder grundlegendenKonzepte, Verständnis der
wesentlichen Näherungen und der Limitierungder verwendeten Methoden
In den Übungen Anwendungder Konzepte und Methoden auf praktische Bei-
s pielsysteme__

Kompetenzen und
Schlüssel-
qualifikationen:

Unterrichtsform:

:• Grundlagen- und Verfügungswissen im Bereich der Theoretischen Physik,
speziell der Konzepte und wichtigen Methoden

• Präsentationskompetenzdurch Darstellung und Diskussion in den Übungen
» Te amfähigkeit aus der Selbstorgani sation von Arbeitsgruppen_|
Vorlesung, Übung

Prüfungsleistungen: Wöchentliche Übungsaufgabenund aktive Teilnahme an den Übungen,
mündliche Prüfung_

SSulassungsvoraus- ke
Setz ungen:
Art des Modul s: Pfli chtmodul
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Modulname Statistische Mechanik

Koordinator Overhof, Neugebauer
Modus: Leistungs- Leistungs¬

punkte pro punkte pro
Modul Veranstaltung
5 |V2,Ü1

Turnus

jährlich

Anzahl der
SWS

4

Arbeitsaufwand:

150 h

[nhalt: Vorlesung: In der Vorlesung wird die statistische Mechanik der Vielteilchen-
systeme entwickelt und auf einfache Systeme wie ideale und reale Gase ange¬
wendet. Dabei werden sowohl die Mittelwerte der physikalischen Größen als
auch die statistischen Streuungen für klassische und Quantensystemebehandelt
und der Bezug zur Thermodynamikherausgearbeitet.
Übungen: Anwendung des Vorlesungsstoffesauf konkrete Probleme der Statis¬
tischen Mechanik
• Statistische Physik klassischer Teilchensysteme
• Phasenräumeund Verteilungsfunktionen
• Der Liouville'sche Satz
• Kinetische Gleichungen:Boltzmann-, Focker-Planck-und Mastergleichun¬

gen
• Mikrokanonische,kanonische und großkanonischeGesamtheiten
• Ideale und reale Gase
• Das H-Theorem
• Quantenstatistik
• Dichteoperatorenund thermodynamischeZustandsgrößen
• Bose-Einstein,Fermi-Dirac,und Photonenstatistik
• Ideale und reale Fermionengase
• Transportgleichungen

Lernziele: tj iri ni_ __i -j ji j ir lJ pi j.' j." __In der Vorlesung:Beherrschung der grundlegendenKonzepte der Statistischen
Vlechanik. Verständnis der wesentlichenNäherungen und der Limitierung der
verwendetenMethoden
Enden Übungen Anwendung der Konzepte und Methoden der Statistischen
Vlechanik, vor allem auf Probleme der idealen Gase aus klassischem und Quan¬
ten-Teilchen.

Kompetenzen und
Schlüssel-
qualiflkationen:

• Breites Grundlagen- und Verfügungswissen im Bereich der Statistischen
Mechanik, Verknüpfungmit thermodynamischenGrößen

• Präsentationskompetenzdurch Darstellung und Diskussion in den Übungen
• Teamfähigkeitaus der Selbstorganisationvon Arbeitsgruppen

Unterrichtsform: Vorlesung, Übung
Prüfungsleistungen: WöchentlicheÜbungsaufgabenund aktive Teilnahme an den Übungen,

Prüfung in Standardform
Zulassungsvoraus¬
setzungen:

feine

Art des Moduls: Wahlpflichrmodulim Bereich Theoretische Physik
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Modulname

. _1
Elemente der relativistischen Quantenmechanik und Quantenelektrodyna¬
mik

Koordinator Elstner, Overhof, Wagner
Modus: Leistungs- Leistungs-

>unkte pro punkte pro Ver-
Vlodul anstaltung
5 3 V. 2 0

Turnus Anzahl der
SWS
!

ährlich 3

Arbeitsaufwand:

150 h
Inhalt: Vorlesung: Im Rahmen der Vorlesungenwerden Elemente der relativistischen

Quantenmechanikund Quantenelektrodynamikvermittelt.
• Lorentzgruppeund Poincaregruppe
• Transformationsverhaltenvon Feldern
• Relativistische Invarianz von Feldgleichungen
• Relativistische QuantenmechanischerGleichungen:Klein-Gordon und Di-

rac Gleichung
• Feldquantisierung fuer die Klein-Gordon/DiracGleichungenund elektro¬

magnetische Felder
• Wechselwirkungvon Strahlung mit Materie im Formalismusder Feld¬

quantisierung
• AusgewaehlteAnwendungsbeispieleaus der Elementarteilchen-,Molekül-

und Festkörperphysik
Jbuneen: Anwendung des Vorlesungsstoffesauf ausgewählte Problemstellungen

Lernziele: ji der Vorlesung: Beherrschungder grundlegendenKonzepte des Schwerpunktge-
>iets. Verständnis und mathematischeFormulierungder physikalischen Sachver-
lalte und Modelle.
n den Übungen die in den Aufgaben gestellten Probleme erkennen, den Bezug

zum Vorlesungsstoffherstellen, Probleme mathematischformulieren, Ergebnisse
diskutieren und in einen gesamtphysikalischenZusammenhangeinordnen.

Kompetenzen und
Schlüssel¬
qualifikationen:

• Vertieftes Verfügungswissenim Bereich der relativistischenQuantenphy¬
sik

• Präsentationskompetenzdurch Darstellung und Diskussion in den Übun¬
gen

• Teamfähigkeitaus der Selbstorganisationvon Arbeitsgruppen
• Medienkompetenzdurch Nutzung von Fachbuch-/Zeitschriftenliteratur

und Anwendungelektronischer Medien und Anwendungsprogramme

Unterrichtsform: Vorlesung, Übung
Prüfungsleistungen: WöchentlicheÜbungsaufgabenund aktive Teilnahme an den Übungen,

Prüfung in Standardform-
Zulassungsvoraus¬
setzungen:

<eine

Art des Moduls: WahlpflichtmodulTheoretischePhysik
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Moduln ame Quantenchemie
-
Koordinator Krüger
Modus: Leistungs- Leistungs¬

punkte pro punkte pro Ver-
Vtodul anstaltung
2x5 V 3, Ü 2

Turnus Anzahl der
SWS

im WS Teil 1,
im SS Teil 2 2x3

Arbeitsaufwand:

2 x 150 h
Inhalt:

_1

Vorlesung: Quantenchemie.Im Rahmen der Vorlesung wird die Ouantenmechanik
auf chemische Fragestellungen angewendet. Die daraus resultierenden Methoden
und Konzepte werden vermittelt.
Jbunaen: ComputergestützteAnwendungdes Vorlesungsstoffes anhand ausge-
ij^inrti^r PrrxoraTnrrinQli'prpWd.IlHCl Ii Utd.iaIILIIJlJa.rV.GlC
Teil 1

• Der klassische Molekülbegriff
• Born-Oppenheimer-Konstruktion
• Die Hartree-Fock-Roothaan-Methode(Herleitung der Grundgleichungen,

Basissätze, spinfreie Formulierung,Behandlungoffener Schalen)
• Verfahren jenseits von Hartree-Fock(Konfigurationswechselwirkung,

MCSCF u. a.)
Teil 2

• Dichtefunktionale
• SemiempirischeMethoden
• Spezielle Kapitel

Lernziele: n der Vorlesung: Beherrschungder grundlegendenMethoden und Konzepte der
Quantenchemie. Herausfindenoptimaler, theoretischer Lösungswege für chemi¬
sche Fragestellungen.
'n den Übungen: Die in den Aufgaben gestellten Probleme erkennen, den Bezug
zum Vorlesungsstoffherstellen, das Problem geeigneten Lösungsmethoden zuord¬
nen, eine Lösung finden und das Ergebnis diskutieren.

Kompetenzen und
Schlüssel-
qualiflkationen:

• Breites Grundlagen- und Verfügungswissenim Bereich der Quantenche¬
mie.

• Diskussionskompetenzdurch Darstellungund Verteidigung der eigenen
Lösungsansätze in den Übungen.

Unterrichtsform: Vorlesung, Übung
Prüfungsleistungen: Aktive Teilnahme an den Übungen, Prüfung in Standardforni
Zulassungsvoraus¬
setzungen:

ceine

Art des Moduls: Wahlpflichtmodulim Bereich TheoretischePhysik
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Modulname Spezielle Methoden der mathematischen Physik I

Koordinator Wagner
Modus: Leistungs- Leistungs- Turnus Anzahl der Arbeitsaufwand:

junkte pro punkte pro SWS
Modul Veranstaltung !
5 y3,Ü2 jährlich 3 150 h

Inhalt: Vorlesung: Behandelt werden Theorie und Anwendungen spezieller Funktio¬
nen der mathematischenPhysik. In Teil I geht es insbesondere um die Gamma-
runktion und die Zylinderfunktionen.
Übungen: Anwendungdes Vorlesungsstoffes auf konkrete Probleme aus ver¬
schiedenen Bereichen der Physik.
Aus dem Inhalt:

• Darstellungender Gammafunktion
• Funktionalgleichungder Gammafunktionund Produktdarstellungder

Sinusfunktion

• Stirlingsche Formel
• Besseische Differentialgleichungen
• Besselfunktionen;Weberfunktionen;modifizierte Besselfunktionen
• Fourier-Bessel-Reihen;Dini-Reihen
• Kelvinfunktionen

• Besseische Integrale
• Hankelfunktionen

• Anwendungen in der Schwingungsphysik,Wärmeleitungstheorie,E-
lektrodynamikund Quantenmechanik

Lernziele: n der Vorlesung: Kenntnis und Verständnis von mathematischenMethoden,
die von besonderer Bedeutung für physikalische Problemstellungensind,
n den Übungen Anwendung der in der Vorlesung behandelten Konzepte und
Viethoden.

Kompetenzen und
Schlüssel¬
qualifikationen:

• Breites Verfügungswissen im Bereich mathematischer Methoden
» Präsentationskompetenzdurch Darstellung und Diskussion in den Übungen
• Teamfähigkeit aus der Selbstorganisationvon Arbeitsgruppen

(Jnterrichtsform: Vorlesung, Übung
Prüfungsleistungen: Wöchentliche Übungsaufgabenund aktive Teilnahme an den Übungen,

i'rüfung in Standardform
Zulassungsvoraus¬
setzungen:

ceine

Art des Moduls: Wahlpflichtmodulim Bereich Theoretische Physik
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Modulname Spezielle Methoden der mathematischen Physik II

Koordinator Wagner
Modus: Leistungs- Leistungs-

lunkte pro punkte pro
Modul (Veranstaltung
5 |V3,Ü2

Turnus Anzahl der

pws
jährlich 3

Arbeitsaufwand:

150 h
Inhalt: Vorlesung: Behandelt werden Theorie und Anwendungenweiterer spezieller

Funktionen der mathematischenPhysik. Insbesonderewerden die Kugelfunkti¬
onen und die RiemannscheZetafunktionbetrachtet.

Jbungen: Anwendung des Vorlesungsstoffes auf konkrete Probleme aus ver¬
schiedenenBereichen der Physik.
Aus dem Inhalt:

• Sphärische Lösungen der Laplacegleichung
• Legendrepolynome;zugeordnete Legendrefunktionen
• Kugelflächenfunktionen
• Sphärische Lösungen der Helmholtzgleichung
• Sphärische Besselfunktionen
• Darstellungen der RiemannschenZetafunktion
• Definition und Funktionalgleichungder Thetafunktion
• Funktionalgleichungder RiemannschenZetafunktion
• BernoullischeZahlen

• RiemannscheVermutung
• Anwendungen in der Elektrodynamik,Quantenmechanik,Festkörper¬

physik und statistischen Mechanik

Lernziele: n der Vorlesung: Kenntnis und Verständnis von mathematischenMethoden,
die von besonderer Bedeutung für physikalische Problemstellungensind.
n den Übungen Anwendung der in der Vorlesung behandelten Konzente und
Viethoden.

Kompetenzen und
Schlüssel¬
qualifikationen:

• Breites Verfügungswissen im Bereich mathematischerMethoden
• Präsentationskompetenzdurch Darstellung und Diskussion in den Übungen
• Teamfahigkeitaus der Selbstorganisationvon Arbeitsgruppen

Unterrichtsform: Vorlesung, Übung
Prüfungsleistungen: WöchentlicheÜbungsaufgabenund aktive Teilnahme an den Übungen,

5rüfung in Standardform
Zulassungsvoraus¬
setzungen:

ceine

Art des Moduls: Wahlpflichtmodulim Bereich Theoretische Physik
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Modulname Transporttheorie

Koordinator Overhof
Modus: Leistungs- jLeistungs- Turnus [Anzahl der Arbeitsaufwand:

punkte pro punkte pro SWS
Modul Veranstaltung
5 V3, Ü2 (jährlich 3 ISO h

Inhalt: Vorlesung: In der Vorlesung wird die abstrakte Transporttheorie als lineare
Antworttheorieentwickelt. Sie wird dann angewendet auf die kinetische Theo¬
rie des idealen Gases ohne Stöße, auf die Boltzmanngleichung,und auf Elek¬
tronen in Metallen und Halbleitern
Übungen: Anwendungdes Vorlesungsstoffesauf konkrete Probleme der Trans¬
porttheorie

• Die Theorie der linearen Antwort
• Das Fluktuations-Dissipations-Theorem
• Abschirmungund Korrelationen
• Verteilungsfunktionen
• Die Boltzmanngleichung
• H-Theoremund Transportgleichungen
• Lösung der Boltzmanngleichungfür Elektronen in Metallen und Halb¬

leitern
• Die Transportkoeffizienten
• Transportphänomene

Lernziele: [n der Vorlesung: Beherrschungder grundlegenden Konzerne der Transport¬
theorie. Verständnis der wesentlichenNäherungen und der Limitierung der
verwendetenMethoden
[n den Übungen Anwendung der Konzepte und Methoden der Transporttheo-
"ip vor allpm auf Problem? Hpr idpnlpn Crasp linH Hpr FpitVnrnpmVivciki^.. y\ji aui i uk.i iuv-cii^n *Ju3t uiiu u^i 1 &oUhWlp^i |M*Vjir^.

k'nmnptpn7Pii unrlI\UH1|J Villi/. Iii U11Li
Schlüsse l-
/niüliflkritinnpn*V.IUtllll lt\ill Mlllk.II .

L_

• Breites Grundlagen- und Verfügungswissen im Bereich der Transport¬
theorie

• Präsentationskompetenzdurch Darstellung und Diskussion in den
Übungen

• Teamfähigkeitaus der Selbstorganisationvon Arbeitsgruppen
Lnterrichtsform: Vorlesung, Übung
Prüfungsleistungen: WöchentlicheÜbungsaufgabenund aktive Teilnahme an den Übungen,

Prüfung in Standardform
Zulassungsvoraus¬
setzungen:

seine

Art des Moduls: Wahlpflichtmodul im Bereich Theoretische Physik
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Modulname Theoretische Biophysik

Koordinator Elstner
Modus: Leistungs- jLeistungs- Turnus Anzahl der

punkte pro punkte pro Ver- BWS
Modul anstaltung
5 V3.Ü2 [jährlich 3

Arbeitsaufwand:

150 h
Inhalt: Vorlesung: Die atomistischenModellierungsverfahrender Theoretischen Phvsik

werden auf Problemstellungenaus der Biophysik angewendet
Inhalt:

• Einführung in die theoretische Biophysik
• Methoden der Bioinformatik:Proteinstrukturvorhersage,Mustererken¬

nung auf der DNS (Neuronale Netze, Gittermodelle,Evolutionäre Algo¬
rithmen)

• AtomistischeModelle 1: EmpirischePotentiale
• AtomistischeModelle 2: ab initio und DFT Methoden

• DynamischeMethoden zur Strukturmodellierung
• Freie Energie Rechnungen (TPT, Sampling etc.)
• Reaktionsratenund Reaktionspfade:Lokale und globale TS Suche
• QM/MM Methoden: EnzymatischeKatalyse, Protonentransfer
• 'Computer aided drug design'
• Elektronentransferreaktionen:Theorie und Anwendungsbeispiele
• Photochemie:Neue atomistische Zugänge, Beispiele aus der Photobio¬

chemie

Jbungen: Die Übung bietet eine Einführung in die Benutzung moderner Metho¬
den zur atomistischenModellierungbiologischer Prozesse (Empirische Kraft-
~eldmethoden, Ab-initio und DFT Methoden, Simulationstechniken,Strukturmo¬
dellierung und Visualisierung).

Lernziele: n der Vorlesung: Beherrschungder grundlegenden Methoden und Konzepte der
atomistischen Modellierung.Herausfindenoptimaler, theoretischer Lösungswege
Br biophysikalischeFragestellungen.
n den Übungen: Die in den Aufgaben gestellten Probleme erkennen, den Bezug

zum Vorlesungsstoffherstellen, das Problem geeigneten Lösungsmethodenzuord¬
nen, eine Lösung finden und das Ergebnis diskutieren.

Kompetenzen und
Schlüssel¬
qualifikationen:

• Breites Grundlagen- und Verfügungswissen im Bereich der Biophysik.
• Diskussionskompetenzdurch Darstellung und Verteidigungder eigenen

Lösungsansätze in den Übungen.
Unterrichtsform: Vorlesung, Übung
Prüfungsleistungen: Aktive Teilnahme an den Übungen, Prüfung in Standardform
Zulassungsvoraus¬
setzungen:

ceine

Art des Moduls: Wahlpflichtmodulim Bereich Theoretische Physik
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Modulname Gruppentheorie

Koordinator Overhof
Modus: Leistungs- Leistungs-

mnkte pro punkte pro
Modul Veranstaltung
5 V3,Ü2

Turnus Anzahl der
SWS

jährlich 3

Arbeitsaufwand:

150 h

Inhalt: Vorlesung: In der Vorlesung werden die Elemente der GruoDentheorie endli¬
cher diskreter Symmetriegruppenvermittelt, unter spezieller Berücksichtigung
der Punktgruppenund Raumgruppen der Festkörpertheorie.Die kontinuierli¬
chen Gruppen, speziell die Drehgruppe,und ihre irreduziblen Darstellungen
werden etwas knapper behandelt.
Jbungen: Anwendung des Vorlesungsstoffesauf konkrete Svmmetriegruppen
der Festkörperphysik

• Symmetriegruppen,unitäre Matrizen und Charaktere
• Abstrakte Gruppentheorie
• Die Punktgruppender Festkörpertheorieund ihre irreduziblen Darstel¬

lungen
• Die irreduziblenDarstellungen der Translationsgruppeund der Raum¬

gruppen
• Die Drehgruppe
• Bestimmung von Eigenfunktionenaus ihren Transformationseigen¬

schaften
• Doppelgruppen:Spin
• Die Zeitumkehr

Lernziele: j\ der Vorlesung: Beherrschungder grundlegendenKonzepte der Gruppentheo¬
rie. Verständnis der gruppentheoretischenMethoden und Kenntnis der Nomen-
datur
'n den Übungen Anwendung der Konzepte und Methoden der Gruppentheorie,
vor allem auf Probleme der Festkörperphysik.

Kompetenzen und
Schlüssel¬
qualifikationen:

__1

• Breites Grundlagen-und Verfügungswissen im Bereich der Gruppen¬
theorie

• Präsentationskompetenzdurch Darstellung und Diskussion in den Ü-
bungen

• Teamfähigkeitaus der Selbstorganisationvon Arbeitsgruppen
Unterrichtsform: Vorlesung, Übung
Prüfungsleistungen: WöchentlicheÜbungsaufgabenund aktive Teilnahme an den Übungen,

3rüfung in Standardform
Zulassungsvoraus¬
setzungen:

ceine

Art des Moduls: Wahlpflichtmodulim Bereich Theoretische Physik
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Modulname Quanteninformationstheorie
b_Koordinator Krüger
Modus:

L_

Leistungs- Leistungs- Turnus Anzahl der
lunkte pro punkte pro Ver- jSWS
Modul anst alt ung jährlich
5 fV3, Ü3 im SS 3

Arbeitsaufwand:

150 h
Inhalt: Vorlesung: Ouanteninformationstheorie.Im Rahmen der Vorlesung wird die

Quantenmechanikin abstrakter, moderner Weise formuliert und dann auf aktuelle
"ragestellungender Informationstheorieangewendet.Die daraus resultierenden
vlethoden und Konzepte werden vermittelt.
Übungen: Anwendung des Vorlesungsstoffes auf einfache Aufgaben (teilweise
:omputergestützt).
nhalte:

• Quantenmechanik in moderner Formulierung(Zustände, Effekte, Opera¬
tionen und Darstellungstheoreme)

• Separabilität und Nichtseparabilität statistischer Operatoren
• Einstein-Podolsky-Rosen-Paradoxon
• Quantenkryptographie
• Quantencomputer
• Quantenteleportation

Lernziele: n der Vorlesung: Beherrschungder grundlegendenKonzepte und Methoden der
Quanteninformationstheorie.Verstehen und Bewerten aktueller, wissenschaftli¬
cher Ideen. Erbringen von Transferleistungenzwischen theoretischer Formulie¬
rung und praktischer Realisierung.
n den Übungen: Die in den Aufgaben gestellten Probleme erkennen, den Bezug

zum Vorlesungsstoff herstellen, das Problem geeigneten Lösungsmethodenzuord¬
nen, eine Lösung finden und das Ergebnis diskutieren.

Kompetenzen und
Schlüssel-
<]ualifikationen:

• Breites Grundlagen-und Verftigungswissenim Bereich der Quantenin¬
formationstheorie.

• Diskussionskompetenzdurch Darstellung und Verteidigung der eigenen
Lösungsansätze in den Übungen.

Unterrichtsform: Vorlesung, Übung
Prüfungsleistungen: Aktive Teilnahme an den Übungen, Prüfung in Standardform
Zulassungsvoraus¬
setzungen:

ceine

Art des Moduls: Wahlpflichtmodulim Bereich Theoretische Physik
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Modulname Viedrigdimensionale Halbleitersysteme

Koordinator Zrenner
Modus: Leistungs- Lcistungs- Turnus Anzahl der

lunkte pro punkte pro Ver-Jährlich, SWS
Modul anstaltung Teil I im WS,
2x5 V 3; Ü 2 Teil II im SS 2x3

Arbeitsaufwand:

2 x 150 h
Inhalt: Vorlesung: Im Rahmen der Vorlesungen werden aktuelle und relevante Themen

und Konzepte aus dem Bereich niedrigdimensionaler Systeme in voller Breite
vermittelt.
Inhalt Teil I:

• Herstellung niedrigdimensionalerSysteme
• ElektronischeZustände in Potentialtöpfen und Quantenpunkten
• HochbeweglicheLadungsträgersysteme
• Ballistischer Transport
• Coulomb-Blockade

Inhalt Teil II:
• Optische Intrabandübergänge
• Optische Interbandübergänge
• Exzitonen in Quantenpunkten
• Kohärente optische Eigenschaften

Übungen: Anwendung des Vorlesungsstoffes auf reale Problemstellungen
Lernziele: Vorlesung: Beherrschungder grundlegendenKonzepte des Spezialgebiets. Ver¬

ständnis und mathematischeFormulierung der physikalischen Sachverhalte und
vlodelle.
Übungen: die in den Aufgaben gestellten Probleme erkennen, den Bezug zum
Vorlesungsstoff herstellen, Probleme mathematischformulieren,Ergebnisse dis-
cutieren und in einen gesamtphysikalischenZusammenhangeinordnen.

Kompetenzen und
Schlüssel¬
qualifikationen:

» Vertieftes Verfugungswissenund breites Orientierungswissen im Bereich der
experimentellenund angewandtenPhysik

• Präsentationskompetenzdurch Darstellung und Diskussion in den Übungen
• Teamfähigkeitaus der Selbstorganisationvon Arbeitsgruppen
• Medienkompetenzdurch Nutzung von Fachbuch-/Zeitschriftenliteraturund

AnwendungelektronischerMedien und Anwendungsprogramme
Unterrichtsform: Vorlesung, Übung
Prüfungsleistungen: Wöchentliche Übungsaufgabenund aktive Teilnahme an den Übungen,

^rüfung in Standardform
Zulassungsvoraus¬
setzungen:

teine

Art des Moduls: Wahlpflichtmodulzur Schwerpunktbildung
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Modulname Optoelektronische Halbleiterbauelemente

Koordinator As
Modus: Leistungs- Leistungs-

mnkte pro punkte pro Ver-
Vlodul anstaltung
5 3 V, 2 Ü

Turnus Anzahl der
SWS

ährlich 3

Arbeitsaufwand:

150 h
Inhalt: Vorlesung: Die erste Teil der Vorlesung gibt einen Überblick über die Physik der

,icht emittierendenDioden und den statischen Eigenschaften von Halbleiterlasern
beginnend bei den festkörperphysikalischenGrundlagen bis hin zum Design und
3etrieb der wichtigsten Halbleiter-LEDund Laserdioden. Der zweite Teil befasst
sich mit den dynamischen Eigenschaften von Halbleitcrlasern, deren Rauschvcr-
mltRn cnwip Hif* tOninHlntipn vpfE/'rlipncnpr WalKlpitptTinAtnnptf*Ktnrp ,nUL11L.11aUWlC Uli, v.J1Li1ILllutil-11 VGlSCIJiL,Lltlitl 11tl iu 1L.1LL.1LJ11LJLWUt- l\ LUIL.11.

Gliederung:

• Bedeutung optoelektr. Halbleiterbauelemente
• Licht emittierendeDioden - LED

• Laserdiode - statische Eigenschaften

• Laserdiode - dynamische Eigenschaften

• OptoelektronischeDetektoren

Übungen: Anwendung des Vorlesungsstoffes auf reale Problemstellungen

Lernziele: [n der Vorlesung: Beherrschungder grundlegendenKonzepte des Schwerpunktge-
jiets. Verständnis und mathematische Formulierungder physikalischen Sachver-
ialte und Modelle.
[n den Übungen die in den Aufgaben gestellten Probleme erkennen, den Bezug
zum Vorlesungsstoffherstellen, Probleme mathematisch formulieren, Ergebnisse
diskutieren und in einen gesamtphysikalischenZusammenhangeinordnen.

r,--^—
Kompetenzen und
Schlüssel¬
qualifikationen:

• Vertieftes Verfügungswissenund breites Orientierungswissen im Bereich der
experimentellenund angewandten Physik

• Präsentationskompetenzdurch Darstellungund Diskussion in den Übungen
• Medienkompetenzdurch Nutzung von Fachbuch-/Zeitschriftenliteraturund

Anwendung elektronischerMedien und Anwendungsprogramme
Unterrichtsform: Vorlesung, Übung
Prüfungsleistungen: Wöchentliche Übungsaufgabenund aktive Teilnahme an den Übungen,

Prüfung in Standardform
Zulassungsvoraus¬
setzungen:

keine

Art des Moduls: Wahlpflichtmodulzur Schwerpunktbildung
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Modulname Herstellung dünner Schichten und niederdimensionaler Systeme

Koordinator Schikora
Modus: Leistungs- Leistungs¬

punkte pro punkte pro Ver¬
Modul anstaltung
10 7 V, 3 Ü

Turnus

ährlich

Anzahl der
SWS

6

Arbeitsaufwand:

300 h
Inhalt:

Lernziele:

Vorlesung: Die Vorlesung behandelt die mit der Herstellung und Anwendung
dünner Schichten verbundenen physikalischen und materialwissenschaftlichen
Fragestellungen. Es werden die für Industrie und Forschung wichtigsten Schicht¬
herstellungsverfahren,insbesonderederen thermodynamischeGrundlagen sowie
wachstumskinetischenVorgänge erklärt.

Teil A behandelt die Verfahrensgrundlagender Schichtkondensationaus gasför¬
migen und flüssigen Phasen, insbesondere die Molckularstrahlepitaxie (MBE), die
chemische Gasphasenabscheidung(CVD), die plasma-gestütztenSchichtabschei-
dungsmethoden sowie die Flüssigphasenepitaxie.
Teil B beinhaltet die wichtigsten Probleme des Kristallwachstums, insbesondere
die Keimbildungund das Wachstum einkristalliner Schichten, Grenzflächen in
Heterostrukturenund Quantum-Wells,elastische Effekte und plastische Relaxati¬
on, Realstrukturerscheinungenals Folge des Wachstums, Interdiffusion in Hetero¬
strukturen und Quantum Wells, sowie Methoden zur Charakterisierungdünner
Schichten
Übungen : In den Übungen werden die Studenten in die Arbeit des Reinraum-
Epitaxielabores integriert und nehmen an der Herstellung dünner Halbleiterschich¬
ten teil.

Kompetenzen und
Schlüssel¬
qualifikationen:

In der Vorlesung: Beherrschungder grundlegenden Konzepte und Methoden des
Schwerpunktgebiets.Verständnis und mathematische Formulierungder physikali¬
schen Sachverhalteund Modelle.
In den Übungen die in den Aufgaben gestellten Probleme erkennen, den Bezug
zum Vorlesungsstoffherstellen, Probleme mathematisch formulieren,Ergebnisse
diskutieren und in e inen ges amt physik alischen Zusammenhangei nord nen.___

• Vertieftes Verfügungswissenund breites Orientierungswissen im Bereich
der experimentellenund angewandten Physik

• Präsentationskompetenzdurch Darstellung und Diskussion in den Übun¬
gen

• Teamfähigkeitaus der Selbstorganisation von Arbeitsgruppen
• Medienkompetenzdurch Nutzung von Fachbuch-/Zeitschrifienliteratur

und Anwendung elektronischer Medien und Anwendungsprogramme
Unterrichtsform: Vorlesung, Laborübung
Prüf ungsleistungen: Aktive Teilnahme an den Übungen,

Prüfung in Standardform
Zulassungsvoraus¬ keine
setzungen:
Art des Moduls: Wahlpflichlmodul zur Schwerpunktbildung
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Modulname Integrierte Optik und Photonik I, II

Koordinator Sohler
Modus: Leistungs- Leistungs- [Turnus Anzahl der

Hinkte pro punkte pro Ver-[jährlich, SWS
Modul anstaltung Teil I im WS,
2x5 3 V, 2 Ü Teil II im SS 6

Arbeitsaufwand:

2 x 150h
Inhalt: Vorlesung: Im Rahmen der Vorlesungenwerden aktuelle und relevante Themen

und Konzepte aus dem Bereich Integrierte Optik und Photonik in voller Breite
vermittelt.
Inhalt:
Teill

• Einführung
• Ausbreitung elektromagnetischerWellen in optischen Wellenleitern

II. ' 1' JTT ±11 l-• Materialien und Herstellungsverfahren
• Charakterisierungoptischer Wellenleiter
• Theorie gekoppelterModen

Teil II
• Passive Bauelemente
• Modulatoren, Schalter und Filter
• Optische Verstärker und Laser
• Nichtlineare Bauelemente

• Integriert optische Schaltkreise

Jbuneen: Anwendungdes Vorlesungsstoffes auf reale Problemstellungen
Lernziele: n der Vorlesung: Beherrschungder grundlegendenKonzepte des Schwerpunktge-

)iets. Verständnis und mathematischeFormulierung der physikalischen Sachver-
lalte und Modelle.
n den Übungen die in den Aufgaben gestellten Probleme erkennen, den Bezug
zum Vorlesungsstoffherstellen, Probleme mathematisch formulieren, Ergebnisse
diskutieren und in einen gesamtphysikalischenZusammenhangeinordnen.

Kompetenzen und
Schlüssel¬
qualifikationen:

• Vertieftes Verfügungswissenund breites Orientierungswissen im Bereich der
experimentellenund angewandtenPhysik

• Präsentationskompetenzdurch Darstellung und Diskussion in den Übungen
» Teamfähigkeitaus der Selbstorganisationvon Arbeitsgruppen
» Medienkompetenzdurch Nutzung von Fachbuch-/Zeitschriftenliteraturund

AnwendungelektronischerMedien und Anwendungsprogramme
Unterrichtsform: Vorlesung, Übung
Prüfungsleistungen: Wöchentliche Übungsaufgabenund aktive Teilnahme an den Übungen,

3rüfung in Standardform
Zulassungsvoraus¬
setzungen:

ceine

Art des Moduls: Wahlpflichtmodulzur Schwerpunktbildung
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Modulname Vanophotonische Materialien
>Photonische Kristalle

Koordinator Wehrspohn
Modus: Leistungs- Leistungs- Turnus Anzahl der Arbeitsaufwand:

junkte pro punkte pro Ver- SWS
Vlodul anstaltung
10 GV,4Ü jährlich 6 300 h

Inhalt: Vorlesung: Im Rahmen der Vorlesungen werden aktuelle und relevante Themen
und Konzepte aus dem Bereich Photonische Kristalle in voller Breite vermittelt.
Inhalt:

• ElektromagnetischeWellen in der Optik und Bandstruktur photonischer
Kristalle

• Ein-dimensionalephotonische Kristalle
• Dispersionsrelationzweidimensionaler photonischer Kristalle
• Drei-dimensionalephotonischeKristalle
• Resonatorstrukturen

• Charakterisierungsmethoden
• Photonische Wellenleiter

• Weitere Anwendungen(Mikrowellen,LASER, Sensoren,...)
• Metallische photonischeKristalle
• Numerische Methoden und Gruppentheorie

Jbungen: Anwendung des Vorlesungsstoffesauf reale Problemstellungen
Lernziele: Vorlesung: Beherrschungder grundlegenden Konzepte des Schwerpunktgebiets.

Verständnis und mathematischeFormulierung der physikalischen Sachverhalte
und Modelle.
Jbungen: die in den Aufgaben gestellten Probleme erkennen, den Bezug zum
Vorlesungsstoffherstellen, Probleme mathematischformulieren, Ergebnisse dis¬
kutieren und in einen gesamtphysikalischenZusammenhangeinordnen.

Kompetenzen und
^rhliicspl-L7L11IU93C1
fiimlifiknfinnpn*K.\UtlllllrvilLllillCll*

• Vertieftes Verfügungswissenund breites Orientierungswissen im Bereich
Hf*r pvnpn ty*» t<^»11f*n ntiH or°tcif^wtar\r\if*viPn\7c i vUCI CA.pt! lIIltllLCIlCIl UHUdllgCWallULCIl JTliyblK

• Präsentationskompetenzdurch Darstellung und Diskussion in den Ubun-
gen

• Teamfähigkeitaus der Selbstorganisationvon Arbeitsgruppen
• Medienkompetenzdurch Nutzung von Fachbuch-/Zeitschriftenliteratur

und Anwendung elektronischerMedien und Anwendungsprogramme
Unterrichtsform: Vorlesung, Übung
Prüfungsleistungen: WöchentlicheÜbungsaufgabenund aktive Teilnahme an den Übungen,

Prüfung in Standardform
Zulassungsvoraus¬
setzungen:

keine

Art des Moduls: Wahlpflichtmodulzur Schwerpunktbildung
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Modulname Nanophotonische Materialien
• Kolloidkristalle für die Photonik

Koordinator Greulich-Weber, Huber
Modus: Leist ungs- Leistungs- Turnus

punkte pro punkte pro Ver¬
Modul anstaltung
5 3 V, 2 S Ijährlich

Anzahl der
SWS

3

Arbeitsaufwand:

150 h
Inhalt: Vorlesung: Im Rahmen der Vorlesungen werden aktuelle und relevante Themen

und Konzepte aus dem Bereich Kolloidkristalle für die Photonik in voller Breite
vermittelt.
Inhalt:

• Synthese kolloidaler Partikel
• Kolloidale Wechselwirkungen
• Kristallisationkolloidaler Partikel

• PhotonischeEigenschaftenvon Kolloidkristallen
• Modellierungphotonischer Strukturen

Übungen: Vertiefung des Vorlesungsstoffesdurch Seminarvorträge
Lernziele: XT 1 T*!1_ 1 _I J1 _} T7" - J f*11 t , 1 • ■Vorlesung: Beherrschungder grundlegenden Konzepte des Schwerpunktgebiets.

Verständnis und mathematischeFormulierungder physikalischen Sachverhalte
und Modelle.
Übungen: durch Seminarbeiträeeund Diskussionenden Vorlesungsstoff vertiefen.

. _J
Kompetenzen und
Schlüssel¬
qualifikationen:

• Vertieftes Verfügungswissenund breites Orientierungswissen im Bereich:
der experimentellenund angewandten Physik

• Präsentationskompetenzdurch Darstellung und Diskussion in den Übun¬
gen

• Teamfähigkeitaus der Selbstorganisationvon Arbeitsgruppen
• Medienkompetenzdurch Nutzung von Fachbuch-/Zeitschriftenliteratur

und AnwendungelektronischerMedien und Anwendungsprogramme
Unterrichtsform: Vorlesung, Seminar
P r ü fu n gsleist u n gen: Seminarvortragund aktive Teilnahme an den Seminaren,

Prüfung in Standardform
Zulassungsvoraus¬
setzungen:

<eine

Art des Moduls: Wahlpflichtmodulzur Schwerpunktbildung
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Modulname Nanophotonische Materialien
• Flüssigkristalle und organische Halbleiter

Koordinator Kitzerow
Modus: Leistungs- Lcistungs- Turnus Anzahl der Arbeitsaufwand:

punkte pro punkte pro Ver¬
Modul anstaltung
B 3 V, 2 S jährlich

SWS

3 150 h
Inhalt: Vorlesung: Im Rahmen der Vorlesungen werden aktuelle und relevante Themen

und Konzepte aus dem Flüssigkristalle in voller Breite vermittelt.
Inhalt: Klassifizierungvon Flüssigkristallen, Doppelbrechung,dielektrische An¬
isotropie und andere anisotrope Eigenschaften, elastisches Verhalten, Viskosität,
Elektrooptik, nichtlineare Optik, halbleitende organische Materialien, Ladungsträ-
germobilität, Strom-Spannungs-Kennlinien,organische Leuchtdioden

Lernziele: In der Vorlesung: Beherrschungder grundlegenden Konzepte des Schwerpunktge-
siets. Verständnis und mathematischeFormulierung der physikalischen Sachver¬
halte und Modelle.
[n den Übungen durch Seminarbeiträgeund Diskussionen den Vorlesungsstoff
vertiefen.

Kompetenzen und
Schlüssel-
qualiflkationen:

• Vertieftes Verfügungswissenund breites Orientierungswissen im Bereich
der experimentellenund angewandten Physik

• Präsentationskompetenzdurch Darstellung und Diskussion in den Übun¬
gen

• Teamfähigkeitaus der Selbstorganisationvon Arbeitsgruppen
• Medienkompetenzdurch Nutzung von Fachbuch-/Zeitschriftenliteratur

und Anwendungelektronischer Medien und Anwendungsprogramme

Unterrichtsform: Vorlesung, Seminar
Prüfungsleistungen: Seminarvortrag und aktive Teilnahme an den Seminaren,

Prüfung in Standardform
Zulassungsvoraus¬
setzungen:

seine

Art des Moduls: Wahlpflichtmodulzur Schwerpunktbildung
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Modulname Nanophotonisehe Materialien
» Mikrosystemtechnik

Koordinator Hilleringmann
Modus: Leistungs- Leistungs¬

punkte pro punkte pro Ver¬
Modul anstaltung
5 3 V, 2 S

Turnus Anzahl der Arbeitsaufwand:

pws
jährlich 3 150 h

Inhalt: Vorlesung: Im Rahmen der Vorlesungen werden aktuelle und relevante Themen
und Konzepte aus dem Bereich Mikrosystemtechnik in voller Breite vermittelt.

Inhalt: technologischeund theoretische Grundlagen der Mikrosystemtechnik,Ätz-
vcrfahrcn der Mikromechanikund integriert optischer Komponenten auf Silizium,
Grundlagen mikroelektronischerSchaltungsintegration.

Übungen: Vertiefung des Vorlesungsstoffes durch Seminarvorträge
Lernziele: In der Vorlesung: Beherrschungder grundlegendenKonzepte des Schwerpunkt¬

gebiets. Verständnis und mathematischeFormulierung der physikalischen Sach¬
verhalte und Modelle.
In den Übungen die in den Aufgaben gestellten Probleme erkennen, den Bezug

X7 1 j. FC1 , 11 i • _J■ 1 . • j • •zum Vonesungsstoti herstellen, Ergebnisse diskutieren und in einen gesamt¬
physikalischenZusammenhangeinordnen.

Kompetenzen und
Schlüssel¬
qualifikationen:

• Vertieftes Verfügungswissenund breites Orientierungswissen im Bereich 1
der experimentellenund angewandtenPhysik

• Präsentationskompetenzdurch Darstellung und Diskussion in den Übun¬
gen

• Teamfähigkeitaus der Selbstorganisationvon Arbeitsgruppen
• Medienkompetenzdurch Nutzung von Fachbuch-/Zeitschriftenliteratur

und AnwendungelektronischerMedien und Anwendungsprogramme

Unterrichtsform: Vorlesung, Übungen
Früfungsleistungen: WöchentlicheÜbungsaufgabenund aktive Teilnahme an den Übungen,

Prüfung in Standardform
Zulassungsvoraus¬
setzungen:

seine

Art des Moduls: Wahlpflichtmodulzur Schwerpunktbildung
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Modulname Computational Material Science

Koordinator Frauenheim, Neugebauer,
Modus: Leistungs- Leistungs¬

punkte pro punkte pro
Modul Veranstaltung
10 V 7, Ü 3

Turnus Anzahl der Arbeitsaufwand:
SWS

ährlich 6 300 h
Inhalt: Vorlesung: Zur Entwicklung neuer Materialien und deren funktionaler Gestal¬

tung ist es notwendig, sehr komplexe Vorgänge auf der Skala molekularer Di¬
mension zu verstehen. Das macht den Computer als Arbeitsmittel unverzicht¬
bar. Die Vorlesung gibt einen Überblick über die Bandbreite heutiger Compu¬
teranwendungenund vermittelt gängige Konzepte und Strategien numerischer
3roblembehandlungder modernen Materialwissenschaft.
Jbungen: Vermittlungdes analytischen Verständnisses anhand ausgewählter
Probleme.

• Klassische ModellierungchemischerBindungen
• Empirische Potentialansätze für molekulare und Festkörpersysteme
• Strategien zur Geometrieoptimierung
• Monte Carlo und Molekulardynamikmit klassischen Potentialansätzen
• Hartree-FockNäherung und Elektronenkorrelationen
• Methoden der semiempirischenQuantenchemie
• Dichtefunktionalmethodenund ihre Realisierungen
• Quantenkräfteund ab-initio Molekulardynamik
• Tight-bindingTheorie auf Basis der Dichtefunktionaltheorie
• Einführung in verschiedeneQuantenmolekulardynamik-Pakete
• Charakterisierungder Stabilität von Oberflächen und Defekten
• Schwingungenvon Molekülen,Clustern und periodischen Festkörpern
• Molekül und Festkörperspektroskopie:IR, Raman, optische Eigenschaf¬

ten
• Ladungsdichten,STM Mikroskopie
• Theorie der NMR Spektroskopie

Lernziele:

Lr

In der Vorlesung: Beherrschung der grundlegendenMethoden und Strategien
zur quantenmechanischenCharakterisierungkomplexer Materialien.
In der Übung MathematischeModellierungund Umsetzung in einen Ouellcode.
iControlle numerischer Resultate mittels analytisch behandelbarer Grenzfälle.

Kompetenzen und
Schliissel-
qualiflkationen:

• Kompetenz zur rechnerorientiertenFormulierung physikalischer
Problemstellungen- modulares Denken

• Kompetenz im Umgang mit modernen Programmiersprachen
• Medienkompetenzdurch Anwendungelektronischer Medien und quan¬

tenchemische Software
Unterrichtsform: Vorlesung, Übung
Prüfungsleistungen: WöchentlicheÜbungsaufgabenund aktive Teilnahme an den Übungen,

Prüfung in Standardform
Zulassungsvoraus¬
setzungen:

keine

Art des Moduls: Wahlpflichtmodulzur Schwerpunktbildung
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Modulname

Koordinator [Frauenheim, Ne ugebauer"

Computational Material Science - Praktikum

Modus: Leistungs- Leistungs-
punkte pro punkte pro
Modul Veranstaltung
S 5____

Turnus Anzahl der
SWS

jährlich 3 150 h
Inhalt:

Lernziele:

Die Nanowissenschaftenkombinierenheute das Wissen aus Chemie, Physik,
Biologie und Informationswissenschaftenauf der Skala molekularer Dimenson.
Zur Entwicklungneuer Materialien und deren funktionaler Gestaltung ist es
notwendig, sehr komplexe Vorgänge zu verstehen. Das macht den Computer als
Arbeitsmittel unverzichtbar.Die Vorlesung gibt einen Überblick über die
Bandbreite heutiger Computeranwendungenund vermittelt gängige Konzepte
und Strategien numerischer Problembehandlungder modernen Materialwissen¬
schaft
Praktikum : Selbsttätige praktische Umsetzung ausgewählter Schwerpunkte der
Vorlesung ComputationalMaterial Science im Rahmen des Dichtefunktional
Tight-Binding Formalismus (DFTB-Paket unserer Einrichtung)

VI: Eigenschaftenkleiner Moleküle
V2: Methoden zur Optimierungder Gesamtenergie- kleine Cluster
V3: Fragestellungen aus dem Bereich biologisch relevanter Moleküle
V4: Physik niederdimensionalerSysteme - Kohlenstoffröhren
V5: Eigenschaftendes idealen Kristalls
V6: Eigenschaftendes Kristalls im Zusammenhangmit seiner Oberfläche
V7: Eigenschaften des gestörten Kristalls (Defekte, Versetzungen)
V8: Eigenschaften des amorphen Festkörpers

Im Praktikum: SelbstständigesBearbeiten von Aufgabenstellungenaus dem
Feld der Nanowissenschaftenmit Hilfe des DFTB Progammpaketes.
Vertiefung des in der Vorlesung erworbenen Wissens zu grundlegenden Me¬
thoden und Strategien zur quantenmechanischenCharakterisierungkomplexer
Materialien.

Kompetenzen und • Kompetenz im Umgang mit dem DFTB Programmsystem
Schlüssel- • Medienkompetenzdurch Anwendung elektronischerMedien und
qualifikationen: Anwendersoftwarewie z.B. Grafiksoftware
Unterrichtsform: Praktikum
Prüfungsleistungen: Wöchentliche Abarbeitung eines Versuchs nach vorgegebenerAufgabenstel¬

lung mit anschließender schriftlicher Ausfertigung
Zulassungsvoraus¬
setzungen:

Erfolgreiche Teilnahme am Modul ComputationalMaterial Science

Art d e s Moduls: 'W ahlpflichtmodul zur Schw erpunktbi ldung
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Modulname Hauptseminar

Modus: Leistungs- Leistungs- Turnus Anzahl der
punkte pro punkte pro Ver- SWS
Modul anstaltung
6 3 jährlich 4

Arbeitsaufwand:

180 h
Inhalt: Im Rahmen des Hauptseminarswerden die Studierenden dazu angeleitet, aktuelle

Themen aus den Bereichen der modernen Physik aufzugreifen, zu vertiefen und
schließlich im Rahmen der Veranstaltung in eigenen Präsentationen vorzutragen.

Diese Möglichkeit zur Darbietung eines eigenen Beitrags soll sowohl der fachbe¬
zogenen Ausbildung auf aktuellen Forschungsgebieten dienen, wie auch der Ent¬
wicklung von Fähigkeiten in puncto persönliche Präsentation.

Lernziele: In der Vorbereitungsphase:Aufbereitungund Vertiefung des Themas durch eige¬
ne Studien und Recherchen.Den Bezug zu angrenzendenTeilgebieten des Themas
erkennen und formulieren. Den Vortrag nach didaktischen und fachlichen
Gesichtspunkten ausarbeiten.
In der Vortragsphase: Training der eigenen Präsentationsfähigkeitund Dialogfä-
tiigkeit bei der Beantwortung von Fragen.

Kompetenzen und
Schlüssel¬
qualifikationen:

• Verfugungswissenund Orientierungswissenim Bereich der gewählten The¬
men

• Präsentationskompetenzdurch Darstellung und Diskussion in der Seminarver¬
anstaltung

• Team- und Lernfähigkeitdurch konstruktive Diskussion und Kritik innerhalb
der Gruppe

• Medienkompetenzdurch intensive Nutzung der Fachbuch-
/Zeitschriftenliteraturund Anwendung elektronischer Medien und Anwen¬
dungsprogramme

Lnterrichtsform: Seminar
Prüfungsleistungen: Ausarbeitung und Vortrag
Zulassungsvoraus-
Setzungen:

keine

Art des Moduls: Wahlpflichtmodul
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Modulname Einarbeitungsmodul der Forschungsphase: Methodik

Koordinator die Hochschullehrer der Phvsik
Modus: Leistungs- Leistungs- Turnus

punkte pro punkte pro Ver-
Modul anstaltung
15 frei

Anzahl der
SWS

10

Arbeitsaufwand:

450 h
Inhalt: Dieses Modul beinhaltet die Einarbeitung in die Technik und Methodik, die zui

Bearbeitung der Thematik der Forschungsphasenotwendig ist.
Dazu gehören z.B.

• Verständnis der messtechnischenPrinzipien
• Bedienung der apparativen Ausstattung
• Nutzung der für das Forschungsprojekt verwendeten speziellen Software¬

komponenten
• Nutzung der technischen Infrastruktur

Lernziele: Die Nutzung aller notwendigen technischen Einrichtungenund/oder Software-
:omponenten einer existierenden Forschungsgruppefür eigene selbstständige
rorschun g saufgaben,__

Kompetenzen und
Schlüssel¬
qualifikationen:

• Apparatives Verfügungswissenund Orientierungswissen im Bereich des
gewählten Themas

• Präsentationskompetenzdurch Darstellung und Diskussion in der ab¬
schließendenSeminarveranstaltung

• Teamfähigkeitdurch konstruktive Diskussionund Kritik innerhalb der
Forschungsgruppe

Unterrichtsform: Mitarbeit im Forschungsbereich
Prüfungsleistunoen: schriftliche Ausarbeitungund Seminarvortrag
Zulassungsvoraus- Zulassung zur Forschungsphase (min. 45 LP aus der Vertiefungsphase)
Setzungen:
Art des Moduls: Wahlpflichtmodul
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Modulname Einarbeitungsmodul der Forschungsphase: Theorie

Koordinalor die Hochschullehrer der Physik
Modus: Leistungs- Leistungs- Turnus Anzahl der

punkte pro punkte pro Ver-| SWS
Modul anstaltung
15 frei 10

Arbeitsaufwand:

450 h
Inhalt: In diesem Modul ist die vertiefte Einarbeitung in die für das Thema der For¬

schungsphase relevanten spezifischen physikalischen Grundlagen zusammenge-
fasst. Hierbei spielen Literaturstudium,wissenschaftliche Diskussionen und Se¬
minare und ggf. die Teilnahme an überregionalenVeranstaltungen (Tagungen,
Summer School etc.) eine wesentlicheRolle.

Lernziele: Kenntnis und Verständnis der aufgabenspezifischenphysikalischen Grundlagen,
Erkennen des Bezugs zu den angrenzendenGebieten und die Fähigkeit, diese
Kenntnisse schriftlich und mündlich darzustellen und für eigene Forschung zu
nutzen.

Kompetenzen und
Schlüssel¬
qualifikationen:

• Spezielles physikalischesFaktenwissenund Anwendungswissen im Be¬
reich des gewählten Themas

• Präsentationskompetenzdurch Darstellung und Diskussion in der ab¬
schließenden Seminarveranstaltung

i • Teamfähigkeitdurch konstruktiveDiskussion und Kritik innerhalb der
Forschungsgruppe

L'nterrichtsform: Mitarbeit in Forschungsgruppe
Prüfungsleistungen: schriftliche Ausarbeitungund Seminarvortrag
Zulassungsvoraus¬
setzungen:

Zulassung zur Forschungsphase(min. 45 LP aus der Vertiefungsphase)

Art des Moduls: Wahlpflichtmodul



Hrsg: Rektorat der Universität Paderborn
Warburger Str. 100 • 33098 Paderborn
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